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Verordnungen, Verfligungen und
Bekanntmachungen
der Bezirksregierung

BEKANNTMACHUNGEN

623. Bestellung von bevollmichtigten
Bezirksschornsteinfegern (hier: Martin Weber)

Bezirksregierung Arnsberg Dortmund, 20.10.2025

60.83.33-003/2025-003

Mit Wirkung zum 01.04.2026 wird Herr Martin Weber
fur die Dauer von sieben Jahren zum bevollméchtigten
Bezirksschornsteinfeger fir den Kehrbezirk Siegen 13
bestellt. Der Kehrbezirk umfasst die Stadt Freudenberg
mit den Ortsteilen Buischergrund, Hohenhain, Maus-
bach, Alte Heide und Plittershagen.

Im Auftrag
gez. Gabi Hegener

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 485

624. Anderung der Verbandssatzung
des Sparkassenzweckverbandes

der Stiadte Dortmund und Schwerte

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 20.10.2025

31.04.02.02-001/2025-001

Satzung
des Sparkassenzweckverbandes
der Stddte Dortmund und Schwerte

Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung umfas-
sen sowohl die weibliche als auch die mannliche Form.
§1
Mitglieder, Name, Sitz
(1) Die Stadte Dortmund und Schwerte bilden einen
Sparkassenzweckverband (im nachfolgenden ,Ver-

band“ genannt).

(2) Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten
sich nach den Vorschriften des Gesetzes tiber kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1.Oktober 1979 (GV.
NRW. S. 621), in der jeweils geltenden Fassung, des
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Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (Sparkas-
sengesetz; SpkG) vom 18. November 2008 (GV. NRW.
S. 696), in der jeweils geltenden Fassung und dieser
Verbandssatzung. Soweit das Gesetz tiber kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit und die Verbandssatzung
keine Regelung treffen, finden die Vorschriften der
Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) [oder der Kreis-
ordnung fur das Land Nordrhein in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.
640], in der jeweils geltenden Fassung sinngemaéfs
Anwendung.

(3) Der Verband tragt den Namen:
»Sparkassenzweckverband der Stadte Dortmund und
Schwerte“.

Er hat seinen Sitz in Dortmund.

(4) Der Verband ist Mitglied des Sparkassenverbandes
Westfalen-Lippe, MUinster.

§2
Zweck, Haftung

(1) Der Verband fordert das Sparkassenwesen im Gebiet
seiner Mitglieder. Er ist ab dem 01.06.2022 Trager der
Sparkasse Dortmund, Zweckverbandssparkasse der
Stadte Dortmund und Schwerte - nachfolgend ,Spar-
kasse“ genannt - die mit Wirkung vom 01.06.2022
die Nachfolge der Sparkasse Dortmund antritt.

(2) Die Verbandsmitglieder dirfen weder selbst noch in
irgendeiner Gesellschaftsform eine Sparkasse oder ein
anderes Institut i. S. d. KWG betreiben oder sich an
einem solchen Unternehmen beteiligen. Davon un-
bertihrt bleibt die bestehende Beteiligung der Stadt
Dortmund an der DZ Bank AG.

(3) Der Verband haftet ftir die Verbindlichkeiten der Spar-
kasse nach MafSgabe der Bestimmungen des Spar-
kassengesetzes NRW. Fur die Haftung der Mitglieder
untereinander gilt § 13 Abs. 2 dieser Satzung.

§3

Organe
Organe des Verbandes sind

a) die Verbandsversammlung und
b) der Verbandsvorsteher.
§4
Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus zwolf Vertre-
tern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die
Verbandsmitglieder
- Stadt Dortmund neun Vertreter
- Stadt Schwerte drei Vertreter.
Die Vertreter der Stadt Schwerte verfligen tber je-
weils eine Stimme, die Vertreter der Stadt Dortmund
verfligen Uber jeweils 5,73 Stimmen. Die Stimmab-
gabe kann von den Vertretern der Stadt Dortmund
und den Vertretern der Stadt Schwerte jeweils nur
einheitlich erfolgen.

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden
von den Vertretungen der Verbandsmitglieder fur die
Dauer ihrer Wahlperiode aus ihrer Mitte oder aus
den Dienstkréaften der Verbandsmitglieder bestellt.
Auf das dem einzelnen Verbandsmitglied zustehen-
de Kontingent an Verbandsvertretern ist das Mitglied
gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 a. E. GkG NRW bzw. der von
diesem benannten Vertreter anzurechnen. In gleicher
Weise ist fiir jedes Mitglied der Verbandsversammlung
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eine stellvertretungsberechtige Person zu bestellen,
die bei Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben
wahrnimmt.

(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung er-
lischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl wegfal-
len oder ein Tatbestand nach § 5 dieser Satzung ein-
tritt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit
aus, wird der Nachfolger auf Vorschlag der Gruppe
des betroffenen Verbandsmitgliedes gewéahlt, die den
Ausscheidenden zur Wahl vorgeschlagen hatte.

§5

AusschliefSlungsgriinde
Der Verbandsversammlung sollten nicht angehoren:

a) Dienstkrafte der Sparkassen; diese Beschrankung gilt
nicht fur Dienstkréfte nach § 10 Abs. 1 Buchstabe ¢
und Absatz 2 Buchstabe ¢ SpkG.

b) Personen, die Inhaber, persénlich haftende Gesell-
schafter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstandes,
Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der
Vertreterversammlung, Treuhénder, Leiter, Beamte,
Angestellte, Arbeiter oder Reprasentanten von Un-
ternehmen sind, die gewerbsméfdig Bankgeschéfte
betreiben oder vermitteln oder andere Finanzdienst-
leistungen erbringen, oder die flir Verbande dieser
Unternehmen tétig sind oder vergleichbare Tatig-
keiten austiben. Dies gilt nicht fir die Mitgliedschaft
in Verwaltungs- oder Aufsichtsraten der 6ffentlich-
rechtlichen Kreditinstitute, bei denen das Land, ein
Landschaftsverband oder ein Sparkassen- und Giro-
verband an der Tragerschaft beteiligt ist, sowie deren
Tochterunternehmen und der mit den 6ffentlich-
rechtlichen Kreditinstituten im Verbund stehenden
Unternehmen.

c) Beschaftigte der Steuerbehdérden, Beschéaftigte der
Postbank — eine Niederlassung der Deutsche Bank
AG und Beschaftigte der Deutschen Post AG.

d) Inhaber und Dienstkrafte von Auskunfteien.

e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder
eines Vermogensvergehens ein Strafverfahren rechts-
hangig oder eine Strafe verhdngt worden ist, soweit
und solange nach dem Gesetz tiber das Bundeszen-
tralregister einer Behorde Auskunft erteilt werden
darf oder die als Schuldner in den letzten zehn Jah-
ren in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verwickelt
waren oder noch sind.

§6
Vorsitzender der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wéahlt aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(2) Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertre-
ters werden die Aufgaben des Vorsitzenden von dem
altesten Mitglied der Verbandsversammlung wahr-
genommen.

§7
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung beschlief3t iber alle Angele-

genheiten des Verbandes, soweit sich aus dieser Satzung

nichts anderes ergibt. Insbesondere wahlt sie den Vor-
sitzenden und die Mitglieder des Verwaltungsrates und
deren Stellvertreter und entscheidet tiber die in § 8 Abs.

2 SpkG bezeichneten Angelegenheiten der Sparkasse.



§8
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr,
einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies vom Ver-
bandsvorsteher oder von mindestens drei Mitgliedern
der Verbandsversammlung bei dem Vorsitzenden
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstandes
beantragt wird. Die Einladung zur konstituierenden
Verbandsversammlung ergeht durch den Oberbtr-
germeister der Stadt Dortmund.

(2) Die Einladung zur Verbandsversammlung soll so
rechtzeitig abgesandt werden, dass sie den Mitglie-
dern mindestens sieben Tage vor der Sitzung zugeht.
Diese Frist kann in dringenden Fallen abgekuirzt wer-
den. Die Einladung muss die Tagesordnung enthal-
ten, die vom Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem
Verbandsvorsteher aufzustellen ist.

(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfdhig, wenn
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mehr als
die Halfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. Bei
Beschlussunfahigkeit kann binnen einer Woche zur
Erledigung der gleichen Tagesordnung eine neue Sit-
zung einberufen werden. Bei dieser Sitzung ist die
Verbandsversammlung ohne Ruicksicht auf die Zahl
der anwesenden Mitglieder beschlussfahig; hierauf
ist in der Einladung zur zweiten Sitzung ausdrtick-
lich hinzuweisen.

(4) Die Beschltisse werden, soweit in dieser Satzung nicht
anders bestimmt, mit einfacher Stimmenmehrheit der
Erschienenen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der
Antrag als abgelehnt.

(5) Der Verbandsvorsteher, die Hauptverwaltungsbeam-
ten der Verbandsmitglieder, sofern sie nicht Mitglied
gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 GkG NRW sind, sowie die
Mitglieder des Sparkassenvorstandes nehmen an den
Sitzungen der Verbandsversammlung mit beratender
Stimme teil.

(6) Uber das Ergebnis der Sitzung ist eine Niederschrift
zu fertigen. Sie ist vom Vorsitzenden und einem wei-
teren Mitglied zu unterschreiben.

§9
Verbandsvorsteher

(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter wer-
den von der Verbandsversammlung aus dem Kreise
der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung
ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allge-
meinen Vertreter oder leitenden Bediensteten der
Verbandsmitglieder gewéhlt.

(2) Der Verbandsvorsteher fiihrt die laufenden Geschéafte
sowie nach Mafigabe der Gesetze der Verbandssat-
zung und der Beschlisse der Verbandsversammlung
die Gibrige Verwaltung des Zweckverbandes, unter-
zeichnet die Bekanntmachungsanordnungen der von
der Verbandsversammlung beschlossenen Satzungen
und vertritt den Zweckverband gerichtlich und au-
Rergerichtlich.

§ 10
Tatigkeitsdauer
Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ihrer
Wahlperiode bis zur Neuwahl der Organe im Amt.
§11
Rechtsgeschiftliche Erklirungen

Erklarungen, durch die der Verband verpflichtet wer-
den sollen, bedtrfen der Schriftform. Sie sind vom Ver-

bandsvorsteher und seinem Vertreter oder einem von
der Verbandsversammlung zu bestimmenden Mitglied
der Verbandsversammlung zu unterzeichnen.

§ 12
Haushaltsjahr, Deckung des Aufwandes

(1) Haushaltsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

(2) Die Sparkasse fuhrt die erforderlichen Verwaltungs-
arbeiten fir den Verband aus.

(3) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten
des Verbandes werden von der Sparkasse getragen.

(4) Die Tragerschaft der Sparkasse ist alleiniger Haupt-
zweck des Sparkassenzweckverbandes. Die Vorschrif-
ten tiber die Haushaltswirtschaft und Prifung nach
GkG NRW finden keine Anwendung.

(5) Die Mitglieder der Verbandsversammlung und der
Verbandsvorsteher erhalten fiir die Teilnahme an
den Sitzungen der Verbandsversammlung anstelle
eines Verdienstausfalls oder Auslagenersatzes eine
angemessene Entschéadigung, Giber deren Héhe die
Verbandsversammlung beschliefdt

§ 13
Jahresiiberschuss, Haftung

Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 SpkG
zugefiihrte Teil des Jahrestiberschusses wird den
Mitgliedern im Verhéaltnis Stadt Dortmund 94,5 %
und Stadt Schwerte 5,5 % zugeteilt. Die zugeteilten
Betrage sind von den Mitgliedern fir die in § 25 Abs.
3 SpkG festgelegten Zwecke zu verwenden.

Fuar die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die
Mitglieder untereinander nach den in Abs. 1 ange-
gebenen Verhéltnissen.

§ 14
Satzungsdnderungen

(1

(2

(1) Eine Anderung dieser Satzung bedarf - mit Ausnah-
me einer Verdnderung im Mitgliederbestand gemafd
§ 15 dieser Satzung - eines Beschlusses der Ver-
bandsversammlung mit 2/3 Mehrheit der satzungs-
mafigen Stimmenzahl. Dartiber hinaus sind die Zu-
stimmungen der Vertretungen der Zweckverbandsmit-
glieder erforderlich. Die Satzungsadnderung ist der in
§ 17 dieser Satzung bezeichneten Aufsichtsbehoérde
anzuzeigen.

(2) Satzungsanderungen treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft (§ 19 dieser Satzung).

§ 15
Verianderungen im Mitgliederbestand

In den Verband kénnen weitere Mitglieder aufgenom-
men werden, auch kénnen Mitglieder aus dem Verband
ausscheiden. Aufnahme und Ausscheiden eines Mitglie-
des sollen nach Moéglichkeit nur zum Anfang bzw. Ende
eines Haushaltsjahres erfolgen und erfordern eine Sat-
zungsanderung.

Diese Satzungsanderung bedarf der Einstimmigkeit. Eine
Zustimmung der Vertretungen der Zweckverbandsmit-
glieder ist nicht erforderlich.

§ 16
Auflésung des Verbandes

(1) Zur Auflésung des Verbandes ist ein Beschluss der
Verbandsversammlung mit 2/3 Mehrheit der sat-
zungsmafigen Stimmenzahl, die Zustimmungen der
Vertretungen der Zweckverbandsmitglieder und die
Genehmigung der in § 17 dieser Satzung bezeichne-
ten Aufsichtsbehoérde erforderlich.
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(2) Die Abwicklung der Verbandsgeschafte und die Auf-
l6sung des Verbandsvermégens obliegen dem Ver-
bandsvorsteher. Die sich hiernach ergebenden Uber-
schisse oder Fehlbetrdge werden entsprechend den
in § 13 bestimmten Beteiligungsverhéaltnissen auf die
Verbandsmitglieder umgelegt.

§ 17
Staatsaufsicht

Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. Auf-

sichtsbehorde ist gemafs § 29 Abs. 1 Ziff. 1 GkG NRW

die Bezirksregierung Arnsberg.
§ 18
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den Amts-
blattern der Staddte Dortmund und Schwerte, soweit
die Bekanntmachung nicht gem. § 20 Abs. 4i. V. m. §
11GkG NRW durch die Aufsichtsbehorde zu erfolgen hat.
§ 19
Inkrafttreten dieser Satzung

Diese Satzung tritt am 01.04.2022 in Kraft.

Die Anderungssatzung zur Satzung Sparkassenzweck-
verband der Stadte Dortmund und Schwerte tritt am
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
treten die durch sie ersetzten Regelungen aufier Kraft.

Im Auftrag
(Konig) (LS)

Bekanntmachung

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 20.10.2025

31.04.02.02-001/2025-001

Vorstehende Anderung der Satzung des Sparkassen-
zweckverbandes der Staddte Dortmund und Schwerte
wird hiermit gemafs § 20 Abs. 4 in Verbindung mit § 11
Abs. 1 des Gesetzes Ulber kommunale Gemeinschafts-
arbeit — GkG — vom 01.10.1979 (GV.NW.S. 621) in der
zurzeit geltenden Fassung (SGV.NRW. 202) 6ffentlich
bekanntgemacht.

Im Auftrag

(Konig) (LS)
(1261) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 485
625. Anderung der Verbandssatzung des

Sparkassenzweckverbandes der Stadte Hagen,
Halver, Herdecke und Liidenscheid
sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmiihle

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 22.10.2025

31.04.03.02-003/2025-001

Satzung
des Sparkassenzweckverbandes
der Stiadte Hagen, Halver, Herdecke
und Liidenscheid sowie
der Gemeinden Herscheid und Schalksmiihle

Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung umfas-
sen sowohl die weibliche als auch die ménnliche Form.

§1
Mitglieder, Name, Sitz
(1) Die Stadte Hagen, Halver, Herdecke und Luidenscheid
sowie die Gemeinden Herscheid und Schalksmtihle

bilden einen Sparkassenzweckverband (im nachfol-
genden ,Verband“ genannt).
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(2) Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten
sich nach den Vorschriften des Gesetzes tiber kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV.
NRW. S. 621), in der jeweils geltenden Fassung, des
Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (Sparkas-
sengesetz; SpkG) vom 18. November 2008 (GV. NRW.
S. 696), in der jeweils geltenden Fassung und dieser
Verbandssatzung. Soweit das Gesetz tiber kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit und die Verbandssatzung
keine Regelung treffen, finden die Vorschriften der
Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) [oder der Kreis-
ordnung fur das Land Nordrhein in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.
6406], in der jeweils geltenden Fassung sinngemafs
Anwendung.

(3) Der Verband tragt den Namen:
sSparkassenzweckverband der Staddte Hagen, Hal-
ver, Herdecke und Luidenscheid sowie der Gemein-
den Herscheid und Schalksmtihle®.

Er hat seinen Sitz in Hagen.

(4) Der Verband ist Mitglied des Sparkassenverbandes
Westfalen-Lippe, MUinster.

§2
Zweck, Haftung

(1) Der Verband fordert das Sparkassenwesen im Gebiet
seiner Mitglieder. Er ist ab 31.08.2022 Trager der
Sparkasse an Volme und Ruhr - nachfolgend ,,Spar-
kasse“ genannt - , die mit Wirkung vom 31.08.2022
die Nachfolge der Sparkasse HagenHerdecke und der
Sparkasse Luidenscheid antritt.

(2) Die Verbandsmitglieder dirfen weder selbst noch in
irgendeiner Gesellschaftsform eine Sparkasse oder
ein anderes Institut i.S.d. KWG betreiben oder sich
an einem solchen Unternehmen beteiligen.

(3) Der Verband haftet ftir die Verbindlichkeiten der Spar-
kasse nach MafSgabe der Bestimmungen des Spar-
kassengesetzes NRW. Fur die Haftung der Mitglieder
untereinander gilt § 13 Abs. 2 dieser Satzung.

§3

Organe
Organe des Verbandes sind

a) die Verbandsversammlung und
b) der Verbandsvorsteher.
§4

Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 35 Vertretern
der Verbandsmitglieder.
Davon entsenden
- die Stadt Hagen
- die Stadt Ludenscheid
- die Stadt Herdecke
- die Stadt Halver
- die Gemeinde Schalksmtihle 2 Vertreter und
- die Gemeinde Herscheid 1 Vertreter.

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden
von den Vertretungen der Verbandsmitglieder far die
Dauer ihrer Wahlperiode aus ihrer Mitte oder aus
den Dienstkréaften der Verbandsmitglieder bestellt.
Auf das dem einzelnen Verbandsmitglied zustehen-
de Kontingent an Verbandsvertretern ist das Mitglied
gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 a. E. GkG NRW bzw. der von

19 Vertreter,
7 Vertreter,
4 Vertreter,
2 Vertreter,



diesem benannten Vertreter anzurechnen. In gleicher
Weise ist fir jedes Mitglied der Verbandsversammlung
eine stellvertretungsberechtige Person zu bestellen,
die bei Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben
wahrnimmt.

(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung er-
lischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl wegfal-
len oder ein Tatbestand nach § 5 dieser Satzung ein-
tritt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit
aus, wird der Nachfolger auf Vorschlag der Gruppe
des betroffenen Verbandsmitgliedes gewéhlt, die den
Ausscheidenden zur Wahl vorgeschlagen hatte.

§5

AusschliefSlungsgriinde
Der Verbandsversammlung durfen nicht angehéren:

a) Dienstkréafte der Sparkasse; diese Beschrankung gilt
nicht fir Dienstkréafte nach § 10 Abs. 1 Buchstabe ¢
und Absatz 2 Buchstabe ¢ SpkG.

b) Personen, die Inhaber, persénlich haftende Gesell-
schafter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstandes,
Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der
Vertreterversammlung, Treuhénder, Leiter, Beamte,
Angestellte, Arbeiter oder Reprasentanten von Un-
ternehmen sind, die gewerbsméafdig Bankgeschéfte
betreiben oder vermitteln oder andere Finanzdienst-
leistungen erbringen, oder die flir Verbande dieser
Unternehmen tétig sind oder vergleichbare Tatig-
keiten austiben. Dies gilt nicht fir die Mitgliedschaft
in Verwaltungs- oder Aufsichtsriaten der 6ffentlich-
rechtlichen Kreditinstitute, bei denen das Land, ein
Landschaftsverband oder ein Sparkassen- und Giro-
verband an der Tragerschaft beteiligt ist, sowie deren
Tochterunternehmen und der mit den 6ffentlich-
rechtlichen Kreditinstituten im Verbund stehenden
Unternehmen.

c) Beschaftigte der Steuerbehorden, der Deutschen
Postbank — eine Niederlassung der Deutsche Bank
AG und Beschaftigte der Deutschen Post AG.

d) Inhaber und Dienstkrafte von Auskunfteien.

e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder
eines Vermogensvergehens ein Strafverfahren rechts-
hangig oder eine Strafe verhdngt worden ist, soweit
und solange nach dem Gesetz tiber das Bundeszen-
tralregister einer Behoérde Auskunft erteilt werden
darf, oder die als Schuldner in den letzten zehn Jah-
ren in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verwickelt
waren oder noch sind.

§6

Vorsitzender der Verbandsversammlung
(1

Die Verbandsversammlung wahlt aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Sie durfen
nicht der Vertretung desselben Verbandsmitgliedes
angehoren.

(2) Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertre-
ters werden die Aufgaben des Vorsitzenden von dem
altesten Mitglied der Verbandsversammlung wahr-
genommen.

§7
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung beschlief3t tiber alle Angele-

genheiten des Verbandes, soweit sich aus dieser Satzung

nichts anderes ergibt. Insbesondere wahlt sie den Vor-
sitzenden und die Mitglieder des Verwaltungsrates und

deren Stellvertreter und entscheidet tiber die in § 8 Abs.
2 SpkG bezeichneten Angelegenheiten der Sparkasse.
§8
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr,
einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies vom Ver-
bandsvorsteher oder von mindestens sieben Mitglie-
dern der Verbandsversammlung bei dem Vorsitzenden
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstandes
beantragt wird. Die Einladung zur Verbandsversamm-
lung ergeht durch den Vorsitzenden der Verbands-
versammlung.

(2) Die Einladung zur Verbandsversammlung soll so
rechtzeitig abgesandt werden, dass sie den Mitglie-
dern mindestens sieben Tage vor der Sitzung zugeht.
Diese Frist kann in dringenden Fallen abgektrzt wer-
den. Die Einladung muss die Tagesordnung enthal-
ten, die vom Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem
Verbandsvorsteher aufzustellen ist.

(3) Der Verbandsvorsteher, der Stellvertreter des Ver-
bandsvorstehers, die Hauptverwaltungsbeamten der
Verbandsmitglieder, sofern sie nicht Mitglied gem. §
15 Abs. 2 Satz 1 GkG sind, sowie die Mitglieder des
Sparkassenvorstandes nehmen an den Sitzungen der
Verbandsversammlung mit beratender Stimme teil.

(4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfahig, wenn
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mehr als
die Halfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. Bei
Beschlussunfihigkeit kann binnen einer Woche zur
Erledigung der gleichen Tagesordnung eine neue Sit-
zung einberufen werden. Bei dieser Sitzung ist die
Verbandsversammlung ohne Rucksicht auf die Zahl
der anwesenden Mitglieder beschlussfahig; hierauf
ist in der Einladung zur zweiten Sitzung ausdrtick-
lich hinzuweisen.

(5) Die Beschltisse werden, soweit in dieser Satzung
nichts anderes bestimmdt ist, mit einfacher Stimmen-
mehrheit der Erschienenen gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(6) Uber das Ergebnis der Sitzung ist eine Niederschrift
zu fertigen. Sie ist vom Vorsitzenden und einem wei-
teren Mitglied zu unterschreiben.

§9
Verbandsvorsteher

(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter wer-

den von der Verbandsversammlung aus dem Kreise

der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung
ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allge-
meinen Vertreter oder leitenden Bediensteten der

Verbandsmitglieder gewahlt.

Der Verbandsvorsteher fiihrt die laufenden Geschafte

sowie nach MafRgabe der Gesetze, der Verbandssat-

zung und der Beschllsse der Verbandsversammlung
die ubrige Verwaltung des Zweckverbandes, unter-
zeichnet die Bekanntmachungsanordnungen der von
der Verbandsversammlung beschlossenen Satzungen
und vertritt den Zweckverband gerichtlich und au-
Rergerichtlich.

2

§ 10
Tatigkeitsdauer

Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ihrer
Wahlperiode bis zur Neuwahl der Organe im Amt.
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§11
Rechtsgeschiiftliche Erklirungen

Erklarungen, durch die der Verband verpflichtet werden
soll, bedurfen der Schriftform. Sie sind vom Verbands-
vorsteher und seinem Vertreter oder einem von der Ver-
bandsversammlung zu bestimmenden Mitglied der Ver-
bandsversammlung zu unterzeichnen.

§ 12
Haushaltsjahr
Deckung des Aufwandes

(1) Haushaltsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

(2) Die Sparkasse ftihrt die erforderlichen Verwaltungs-
arbeiten fr den Verband aus.

(3) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten
des Verbandes werden von der Sparkasse getragen.

(4) Die Tragerschaft der Sparkasse ist alleiniger Haupt-
zweck des Sparkassenzweckverbandes. Die Vorschrif-
ten Uber die Haushaltswirtschaft und Priifung nach
GkG NRW finden keine Anwendung. Die Mitglieder
der Verbandsversammlung und der Verbandsvorste-
her erhalten fur die Teilnahme an den Sitzungen der
Verbandsversammlung anstelle eines Verdienstaus-
falls oder Auslagenersatzes eine angemessene Ent-
schadigung, iber deren Hohe die Verbandsversamm-
lung beschliefst.

§ 13
Jahresiiberschuss, Haftung
(1) Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 SpkG

zugefuhrte Teil des Jahrestiberschusses wird den
Mitgliedern im Verhaltnis

- Stadt Hagen 61,56 %,
- Stadt Ltidenscheid 20,35 %,
- Stadt Herdecke 9,04 %,
- Stadt Halver 4,05 %,
- Gemeinde Schalksmuihle 3,54 %,
- Gemeinde Herscheid 1,46 %.

zugeteilt. Die zugeteilten Betrage sind von den Mit-
gliedern fiir die in § 25 Abs. 3 SpkG festgelegten Zwe-
cke zu verwenden.

(2) Fur die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die
Mitglieder untereinander nach den in Abs. 1 ange-
gebenen Verhéltnissen.

§ 14
Satzungsinderungen

(1) mindestens zwei Dritteln der Vertretungen der Ver-
bandsmitglieder. Die Satzungsdnderung ist der in §
17 dieser Satzung bezeichneten Aufsichtsbehorde
anzuzeigen.

(2) Satzungsanderungen treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft (§ 19 dieser Satzung).

§ 15
Verianderungen im Mitgliederbestand

In den Verband kénnen weitere Mitglieder aufgenom-
men werden, auch kénnen Mitglieder aus dem Verband
ausscheiden. Aufnahme und Ausscheiden eines Mitglie-
des sollen nach Moéglichkeit nur zum Anfang bzw. Ende
eines Haushaltsjahres erfolgen und erfordern eine Sat-
zungsanderung.

§ 16
Auflésung des Verbandes

(1) Zur Auflésung des Verbandes ist ein Beschluss mit
einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Ver-
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tretungen der Verbandsmitglieder und die Genehmi-
gung der in § 17 dieser Satzung bezeichneten Auf-
sichtsbehoérde erforderlich. (Vorschlag wurde ange-
nommen)

(2) Die Abwicklung der Verbandsgeschifte und die Auf-
l6sung des Verbandsvermoégens obliegen dem Ver-
bandsvorsteher. Die hiernach sich ergebenden Uber-
schisse oder Fehlbetrdge werden entsprechend den
in § 13 bestimmten Beteiligungsverhéaltnissen auf die
Verbandsmitglieder umgelegt.

§ 17
Staatsaufsicht

Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. Auf-

sichtsbehorde ist gemafd § 29 Abs. 1 Ziff. 1 GkG NRW

die Bezirksregierung Arnsberg.
§ 18
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den Ta-
geszeitungen

-  Westfalenpost
- Luadenscheider Nachrichten
soweit die Bekanntmachung nicht gem. § 20 Abs. 4 i.
V. m. § 11 GkG NRW durch die Aufsichtsbehérde zu
erfolgen hat.
§ 19
Inkrafttreten dieser Satzung
Diese Satzung tritt frihestens am Tage nach der 6ffent-
lichen Bekanntmachung im Veréffentlichungsblatt der
Aufsichtsbehoérde in Kraft.
Im Auftrag

(Konig) (LS)

Bekanntmachung

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 22.10.2025

31.04.03.02-003/2025-001

Vorstehende Anderung der Satzung des Sparkassen-
zweckverbandes der Stadte Hagen, Halver, Herdecke
und Ltidenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und
Schalksmuihle wird hiermit gemafd § 20 Abs. 4 in Ver-
bindung mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes iber kommunale
Gemeinschaftsarbeit - GkG —vom 01.10.1979 (GV.NW.S.
621) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV.NRW. 202)
offentlich bekanntgemacht.

Im Auftrag

(Konig) (LS)
(1283) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 488
626. Anderung der Verbandssatzung des

Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 23.10.2025

31.04.12.02-001

Satzungsinderung
vom 29.09.2025
zur Satzung vom 28.05.2016
des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe,
zuletzt gedindert durch Satzungsidnderung
vom 16.02.2025

Praambel

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe verfolgt
im Rahmen der zur Verfigung stehenden Ressourcen



das Ziel der Sicherstellung einer ausreichenden und mit
dem 6ffentlichen strafSengebundenen Personennahver-
kehr (OSPV) koordinierten Bedienung der Bevélkerung
mit Schienenpersonennahverkehrsleistungen (SPNV) in
seinem Zweckverbandsgebiet.

Der Zweckverband und seine Mitglieder werden sich je-
weils bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Herstel-
lung eines integrierten und aufeinander abgestimmten
Nahverkehrs in der Region aktiv unterstiitzen und unter
anderem dafiir Sorge tragen, dass die dazu gefassten Be-
schltsse in ihrem jeweiligen Einfluss-/Zustandigkeits-
bereich umgesetzt und unter Beachtung der regionalen
Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau des Verkehrs-
systems geférdert werden.

Der Zweckverband in seiner Funktion als SPNV-Aufga-
bentrager und die im Zweckverbandsgebiet belegenen
OSPV-Aufgabentrager nach § 3 Absatz 1 Satz 1 1. Fall
OPNVG NRW bilden gemeinsam eine Gruppe von Be-
hoérden im Sinne von Artikel 2 lit. b) Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007.

§1
Name und Sitz

(1) Der Zweckverband ftihrt den Namen ,Nahverkehr
Westfalen-Lippe (NWL)“.
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Unna.

§2
Verbandsmitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind der Zweckverband Mo-
bilitdt Ruhr-Lippe (nachfolgend ZRL), der Zweckver-
band Mobilitadt Munsterland (nachfolgend ZVM), der
Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (nachfolgend
VVOWL), der Zweckverband Personennahverkehr
Westfalen-Stid (nachfolgend ZWS) und der Zweckver -
band Nahverkehrsverbund Paderborn/Hoéxter (nach-
folgend nph) bis einschlieflich 31. Januar 2026 und
ab dem 1. Februar 2026 die Kreise Paderborn und
Hoxter anstelle des nph.

(2) Far den Fall, dass einer der in Absatz 1 genannten
Mitgliedszweckverbande aufgeldst wird oder aus dem
Zweckverband austritt, werden die Trager des jewei-
ligen Mitgliedszweckverbands mit der Auflésung oder
dem Austritt Verbandsmitglieder (kommunale Ver-
bandsmitglieder) des Zweckverbands (sog. Trager-
wechsel). Die Sitz- und Stimmverhéltnisse nach die-
ser Satzung bleiben vom Tragerwechsel unbertihrt.

(3) Kreisangehorige Gemeinden oder andere juristische
Personen des offentlichen Rechts, die im Zweckver-
bandsgebiet belegen und zudem OSPV-Aufgabentra-
ger nach § 3 Absatz Satz 1 2. Fall OPNVG NRW oder
auf Basis einer Ubertragung von entsprechenden
hoheitlichen Zustandigkeiten nach dem GkG NRW
sind, kénnen sich der Gruppe von Behérden mittels
offentlich-rechtlicher Vereinbarung anschliefSen.

§3
Verbandsgebiet

Das Gebiet des Zweckverbands (Verbandsgebiet) er-

streckt sich auf das Gebiet der kreisfreien Stadte Biele-

feld, Hamm und Mtunster sowie der Kreise Borken, Coes-
feld, Gutersloh, Herford, Hochsauerlandkreis, Hoxter,

Lippe, Mérkischer Kreis, Minden-Liibbecke, Olpe, Pader-

born, Siegen-Wittgenstein, Soest, Steinfurt, Unna und

Warendorf ergibt. Werden die Grenzen von Mitgliedsge-

bietskorperschaften geandert, die zugleich Grenzen des

Zweckverbandes sind, so werden dadurch auch die Ver-

bandsgrenzen geandert.

§4
Aufgaben

(1) Dem Zweckverband wurde die Aufgabe der ,Planung,

Organisation und Ausgestaltung des Schienenper-
sonennahverkehrs (SPNV)“ gemafs § 5 Absatz 3 Satz
1 OPNVG NRW als Aufgabentrager (§ 3 OPNVG NRW)
tbertragen. In Anlehnung an § 2 Absatz 3 OPNVG
NRW verfolgt er das Ziel eine angemessene Bedienung
der Bevolkerung mit SPNV zu gewéhrleisten und bie-
tet als Teil einer Gruppe von Behorden im Sinne von
Artikel 2 lit. b) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ge-
meinsam mit den OSPV-Aufgabentragern integrierte
offentliche Personenverkehrsdienste gemafd Artikel 2
lit. m) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 an.
Er hat gemafR § 5 Absatz 3 Satz 3 OPNVG NRW da-
ruber hinaus in Zusammenarbeit mit dem Land,
seinen Mitgliedern sowie den tibrigen OSPV-Aufga-
bentragern und Verkehrsunternehmen auf eine in-
tegrierte Verkehrsgestaltung im OPNV hinzuwirken,
insbesondere auf die Fortentwicklung der bestehen-
den Gemeinschaftstarife, auf die Bildung koopera-
tionsraumubergreifen der Tarife mit dem Ziel eines
landesweiten Tarifs, auf ein koordiniertes Verkehrs-
angebot im OPNV und einheitliche Beférderungsbe-
dingungen, Produkt- und Qualitatsstandards, kom-
patible, auch die Digitalisierungstechnik nutzende
Fahrgastinformations- und Betriebssysteme und ein
Ubergreifendes Marketing. Der Zweckverband hat da-
ruber hinaus auf eine Ausgestaltung angemessener
Kundenrechte durch Aufnahme von entsprechenden
Regelungen in die Tarifbestimmungen des Gemein-
schaftstarifs hinzuwirken.

(2) Der Zweckverband stellt zur Sicherung und zur Ver-
besserung des SPNV einen Nahverkehrsplan gemaf §
8 Absatz 1 Satz 1 OPNVG NRW mit Zustimmung sei-
ner Mitglieder und im Benehmen mit den sonstigen
betroffenen Gebietskorperschaften auf. Der Zweck-
verband wirkt an der Festlegung des im besonderen
Landesinteresse liegenden SPNV-Netzes und dessen
Fortschreibung mit.

(3) Der Zweckverband bestellt und finanziert Verkehrs-
dienstleistungen im Bereich des SPNV. Diese Aufgabe
schliefSt die Befugnis des Zweckverbandes ein, SPNV-
Fahrzeuge sowie sonstige damit zusammenhéngende
Infrastruktur zu finanzieren, zu beschaffen und zu
veraufiern sowie Eisenbahnverkehrsunternehmen
diese SPNV-Fahrzeuge zur Nutzung zu tberlassen.

(4) Dem Zweckverband obliegt die Férderung von Inve-
stitionen des OPNV, insbesondere von Investitionen
in die Infrastruktur. Der Zweckverband hat einen
jahrlichen Katalog der mit den Mitteln der pauscha-
lierten Investitionsférderung des § 12 OPNVG NRW
zu férdernden Mafinahmen festzulegen und seiner
Bewilligungsbehorde anzuzeigen. Der Zweckverband
ist Bewilligungsbehorde fiir die Zuwendungen fir In-
vestitionsmafinahmen im besonderen Landesinteres-
se gemafR § 13 OPNVG NRW.

(5) Die Durchfiithrung des Verkehrs im SPNV ist nicht
Aufgabe des Zweckverbandes, sondern der Eisen-
bahnverkehrsunternehmen. Ungeachtet des Satzes 1
ist der Zweckverband befugt, sich an Eisenbahnver-
kehrsunternehmen zu beteiligen sowie Direktverga-
ben an vom Zweckverband wie eine eigene Dienststel-
le kontrollierte Eisenbahnverkehrsunternehmen zur

491

Amtsblatt Nr. 44 / 2025



Durchfithrung des Verkehrs im SPNV vorzunehmen.
Der Zweckverband wirkt gegentiber allen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen darauf hin, dass ein bedarfs-
gerechtes Leistungsangebot erbracht und sparsam
gewirtschaftet wird sowie alle Moglichkeiten zur Rati-
onalisierung ausgeschopft und marktwirtschaftliche
Grundsatze beachtet werden.

(6) Der Zweckverband kann sich zur Durchftihrung sei-
ner Aufgaben der Hilfe Dritter bedienen.

(7) Der Zweckverband arbeitet bei der Planung, Organi-
sation und Ausgestaltung von Linienverkehren des
SPNV, die das Gebiet anderer SPNV-Aufgabentrager
bertihren, eng mit diesen zusammen.

(8) Der Zweckverband ist berechtigt, sich im Rahmen
seiner Aufgaben an der Bildung von Einrichtungen,
(Zweck-)Verbdnden und Gesellschaften des 6ffent-
lichen und/oder privaten Rechts zu beteiligen oder
diese (mit) zu griinden. Die Vorgaben der GO NRW,
insbesondere die 8§ 107 ff. GO NRW sind zu beach-
ten. Zur Wahrnehmung und Durchfiihrung der Auf-
gaben gemafd dem vorstehenden § 4 Absatz 3 Satz 2
errichtet der Zweckverband einen Eigenbetrieb und
erldsst hierzu eine Betriebssatzung.

(9) Der Zweckverband nimmt in seinem Zusténdigkeits-
gereich die Aufgabe eines Tragers 6ffentlicher Belan-
ge (T6B) wahr.

§5
Organe des Zweckverbandes
Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversamm-
lung und der Verbandsvorsteher.
§6
Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist die Vertretungskor-
perschaft des Zweckverbands und besteht aus den
Vertretern der Verbandsmitglieder. Jedes Verbands-
mitglied entsendet fiir die Dauer einer Wahlperiode
wenigstens einen Vertreter in die Verbandsversamm-
lung.

(2) Die Vertreter der Verbandsmitglieder in der Verbands-
versammlung werden durch die Verbandsversamm-
lungen der Mitgliedszweckverbande fir deren Wahl-
periode aus ihrer Mitte nach den Grundsatzen des
Gesetzes tiber kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG
NRW) gewahlt.

Im Falle eines Tragerwechsels (§ 2 Absatz 2 dieser
Satzung) werden die Vertreter der neu hinzutretenden
Verbandsmitglieder (kommunale Verbandsmitglieder)
abweichend von Satz 1 durch den Kreistag bzw. Stadt-
rat des jeweiligen kommunalen Verbandsmitgliedes
aus ihrer Mitte sowie aus dem Kreis der Dienstkrafte
des jeweiligen kommunalen Verbandsmitgliedes ge-
wahlt bzw. bestellt (§ 15 Absatz 2 GkG NRW in der
jeweils geltenden Fassung); sofern mindestens zwei
Vertreter fiir ein kommunales Verbandsmitglied zu
benennen sind, muss mindestens ein Hauptverwal-
tungsbeamter oder ein von diesem benannter leiten-
der kommunaler Bediensteter der Verwaltung dazu
zdhlen.

Far jeden Vertreter eines Verbandsmitglieds in der
Verbandsversammlung ist ein Stellvertreter fiir den
Fall der Verhinderung des Vertreters zu bestellen.
Jeder gewidhlte bzw. bestellte Vertreter eines Ver-
bandsmitglieds in der Verbandsversammlung hat
eine Stimme.

Der Amtsantritt nach einer allgemeinen Kommunal-
wahl innerhalb von 6 Monaten nach dem Wahltag der
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Stichwahl gemafs § 46¢ Absatz 2 Satz 1 Kommunal-
wahlgesetz NRW (KWahlG), im Ubrigen mit der ersten
Teilnahme an einer Sitzung der Verbandsversamm-
lung.

Die Vertreter der Verbandsmitglieder iben ihr Amt
nach Ablauf der Zeit, fur die sie bestellt sind, bis zum
Beschluss des sie jeweils entsendenden/bestellenden
(kommunalen) Verbandsmitglieds weiter aus.

(3) Der Verbandsvorsteher und — soweit vorhanden — der

Geschéftsfuhrer des Zweckverbandes sind verpflich-
tet, an den Sitzungen der Verbandsversammlung
teilzunehmen. Die Verbandsvorsteher und - soweit
vorhanden - die Geschéaftsfiihrer der Mitgliedszweck-
verbande sind berechtigt, an den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung teilzunehmen.

Kreisangehorige Gemeinden oder andere juristische
Personen des 6ffentlichen Rechts, die der Gruppe
von Behorden nach § 2 Absatz 3 dieser Satzung bei-
getreten sind, haben ebenfalls die Moglichkeit, nach
einem entsprechenden Beschluss der Verbandsver-
sammlung mit einem Gaststatus an den Sitzungen
der Verbandsversammlung mit einem entsandten
Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen.

(4) Der ZRL entsendet 12 Vertreter, der ZVM 11 Vertre-

ter, der VVOWL 10 Vertreter, der ZWS 6 Vertreter
und der nph 6 Vertreter, ab dem 1. Februar 2026
entsendet anstelle des nph der Kreis Paderborn [...]
und der Kreis Hoxter [...] Vertreter.

Die Anzahl der insgesamt in die Verbandsversamm-
lung zu entsendenden Vertretern bleibt im Falle eines
Tragerwechsels nach § 2 Absatz 2 dieser Satzung
unveradndert. Die neu hinzutretenden kommunalen
Verbandsmitglieder entscheiden im Zusammenhang
mit der Auflésung des Mitgliedszweckverbands ein-
vernehmlich Uber die Verteilung der Anzahl der von
ihnen jeweils zu entsendenden Vertreter auf Basis
der bisher auf ihren jeweiligen Mitgliedszweckver-
band entfallenden Anzahl an Vertretern nach Satz
1. § 6 Absatz 2 Satz 2 dieser Satzung ist dabei zu
beachten. Die Entscheidung tber die Verteilung ist
dem Zweckverband unverztiglich, spatestens jedoch
innerhalb von 5 Werktagen nach Beschlussfassung
Uber die Auflésung des Mitgliedszweckverbands durch
den von dem Auflésungsbeschluss betroffenen Mit-
gliedszweckverband mitzuteilen.

Gelangen die neu hinzutretenden kommunalen Ver-
bandsmitglieder bis zum Beschluss tiber die Aufl6-
sung des Mitgliedszweckverbands nicht zu einer ein-
vernehmlichen Entscheidung nach Absatz 4 Satz 3,
entsenden sie bis zur Erreichung einer einvernehm-
lichen Entscheidung jeweils zunéchst diejenige An-
zahl an Vertretern, die ihnen im Zeitpunkte des Be-
schlusses tber die Auflésung des Mitgliedszweckver-
bands fur die Entsendung von Vertretern des Mit-
gliedszweckverband in die Verbandsversammlung
des Zweckverbands zugeordnet waren.

(5) Die Mitglieder der Verbandsversammlung kénnen

sich zu Fraktionen bzw. Gruppen zusammenschlie-
Ren. § 56 Absatz 1 Satz 1 GO NRW bzw. § 56 Absatz
1 Satz 3 GO NRW gilt entsprechend. Das gesetzliche
Weisungsrecht der die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung entsendenden Verbandsmitglieder sowie
die Unterrichtungspflicht der entsandten Mitglieder
nach § 113 Absatz 5 GO NRW gelten auch im Falle
der Fraktions- bzw. Gruppenbildung uneingeschrankt
vorrangig. Eine Fraktion setzt sich aus mindestens



drei bzw. eine Gruppe aus mindestens zwei ordent-
lichen Mitgliedern der Verbandsversammlung zu-
sammen. Jede Fraktion bzw. Gruppe gibt sich zu
Beginn der jeweiligen Wahlperiode einen Fraktions-
bzw. Gruppenstatus.
Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und
Entscheidungsfindung in der Verbandsversammlung
mit. Sie kdénnen insoweit ihre Auffassung 6ffentlich
darstellen. Ihre innere Ordnung muss demokratischen
und rechtsstaatlichen Grundsatzen entsprechen.
Fraktionssitzungen kénnen auch ganz oder teilweise
in digitalisierter Form als Telefon- oder Videokonfe-
renz durchgefiihrt werden (Online-Sitzungen).
§7
Zustdndigkeit der Verbandsversammlung;
Bildung von Ausschiissen

(1) Die Verbandsversammlung beschlieft tiber alle we-

sentlichen Angelegenheiten des Verbandes, sofern
nicht durch das GkG NRW oder aufgrund dieser Sat-
zung die Zustandigkeit des Verbandsvorstehers oder
eines anderen Gremiums des Zweckverbands begriin-
det ist. Sie ist berechtigt, sich Entscheidungen in allen
Angelegenheiten vorzubehalten oder Entscheidungen
an sich zu ziehen, die sie fir wesentlich halt.

(2) Die Verbandsversammlung entscheidet insbesondere

Uber folgende Angelegenheiten des Zweckverbands
unter Beachtung der jeweils angegebenen Mehrheits-
erfordernisse:

a) Anderung der Verbandssatzung (2/3 der satzungs-
mafigen Stimmen/Zustimmung aller Mitglieds-
verbdnde und kommunale Verbandsmitglieder,
wobei die kommunalen Verbandsmitglieder, sich
innerhalb des Kreises der vormaligen Mitglieder
ihres jeweiligen Mitgliedsverbdnde auf Basis einer
zwischen ihnen jeweils abgeschlossenen 6ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung nach dem GkG NRW,
die auch die Zusammenarbeit im Zweckverband
zum Gegenstand hat, abstimmen und ihre Stim-
men einheitlich abgeben werden),

b) Auflésung des Zweckverbandes (2/3 der satzungs-
mafigen Stimmen),

c) Aufnahme und Ausscheiden von Verbandsmit-
gliedern (2/3 der satzungsmafdigen Stimmen),

d) Aufstellung, Anderung und Fortschreibung des
Nahverkehrsplans (2/3 der satzungsmafdigen
Stimmen /Zustimmung aller Mitgliedsverbande
und kommunale Verbandsmitglieder, wobei die
kommunalen Verbandsmitglieder, sich innerhalb
des Kreises der vormaligen Mitglieder ihres je-
weiligen Mitgliedsverbande auf Basis einer zwi-
schen ihnen jeweils abgeschlossenen 6ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung nach dem GkG NRW,
die auch die Zusammenarbeit im Zweckverband
zum Gegenstand hat, abstimmen und ihre Stim-
men einheitlich abgeben werden),

e) alle wesentlichen Grundlagen der Finanzierung
des SPNV (2/3 der satzungsméafigen Stimmen/
Zustimmung aller Mitgliedsverbande und kommu-
nale Verbandsmitglieder, wobei die kommunalen
Verbandsmitglieder, sich innerhalb des Kreises
der vormaligen Mitglieder ihres jeweiligen Mit-
gliedsverbadnde auf Basis einer zwischen ihnen
jeweils abgeschlossenen o6ffentlich-rechtlichen
Vereinbarung nach dem GkG NRW, die auch die
Zusammenarbeit im Zweckverband zum Gegen-

stand hat, abstimmen und ihre Stimmen einheit-
lich abgeben werden),

f) Verkehrsvertrage: Start des Verfahrens und De-
finition des Vergabegegenstandes (2/3 der sat-
zungsmafien Stimmen). Wesentliche Verande-
rungen oder Aufhebung von Verkehrsvertragen
(2/3 der satzungsmafien Stimmen/Zustimmung
der betroffenen Mitgliedsverbidnde und kommu-
nale Verbandsmitglieder, wobei die kommunalen
Verbandsmitglieder, sich innerhalb des Kreises
der vormaligen Mitglieder ihres jeweiligen Mit-
gliedsverbande auf Basis einer zwischen ihnen
jeweils abgeschlossenen 6ffentlich-rechtlichen
Vereinbarung nach dem GkG NRW, die auch die
Zusammenarbeit im Zweckverband zum Gegen-
stand hat, abstimmen und ihre Stimmen einheit-
lich abgeben werden).

g) Festlegung des Férderkatalogs gemafs § 12 Absatz
5 OPNVG NRW (2/3 der satzungsmafigen Stim-
men)

h) Entscheidung tiber die Herstellung des Einver-
nehmens bei der Festlegung und Fortschreibung
des SPNV-Netzes gem. § 7 Absatz 4 OPNVG NRW
(2/3 der satzungsmafiigen Stimmen/Zustimmung
aller Mitgliedsverb&dnde und kommunale Verbands-
mitglieder, wobei die kommunalen Verbandsmit-
glieder, sich innerhalb des Kreises der vormaligen
Mitglieder ihres jeweiligen Mitgliedsverbande auf
Basis einer zwischen ihnen jeweils abgeschlos-
senen 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach
dem GkG NRW, die auch die Zusammenarbeit im
Zweckverband zum Gegenstand hat, abstimmen
und ihre Stimmen einheitlich abgeben werden),

i) Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung
und der Stellvertreter (Mehrheit der abgegebenen
Stimmen),

j) Wahl bzw. Bestellung und Entlassung bzw. Ab-
berufung des Verbandsvorstehers und des Stell-
vertreters (2/3 der satzungsmafiigen Stimmen)

k) Bestellung und Abberufung des Geschaftsfihrers
und des Stellvertreters (Mehrheit der abgegebenen
Stimmen)

1) Erlass der Haushaltssatzung und die Festlegung
des Haushaltsplans einschliefSlich der Verband-
sumlage und ihrer Grundlagen (Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen),

m) Feststellung der Jahresrechnung/des Jahresab-
schlusses (Mehrheit der abgegebenen Stimmen),

n) Einrichtung und Aufgabe von Geschéftsstellen
(Mehrheit der abgegebenen Stimmen/Zustimmung
der betroffenen Mitgliedsverbdnde und kommu-
nale Verbandsmitglieder, wobei die kommunalen
Verbandsmitglieder, sich innerhalb des Kreises der
vormaligen Mitglieder ihres jeweiligen Mitglieds-
verbande auf Basis einer zwischen ihnen jeweils
abgeschlossenen 6ffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung nach dem GkG NRW, die auch die Zusam-
menarbeit im Zweckverband um Gegenstand hat,
abstimmen und ihre Stimmen einheitlich abgeben
werden),

o) Mitgliedschaft des Zweckverbandes in anderen
Verbanden, Gesellschaften und Organisationen
ab einem Mitgliedsbeitrag von mehr als 15.000
Euro p.a. (2/3 der satzungsmaéafiigen Stimmen),

p) Geschaftsordnungen der Geschaftsfihrung, Ge-
schaftsordnung der Verbandsversammlung und
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ihrer Ausschiisse sowie Entschadigungssatzung
(2/3 der satzungsmafigen Stimmen),

q) Wahl und Abberufung der in die Organe und Gre-
mien von Beteiligungsgesellschaften zu entsen-
dende Vertreter des Zweckverbandes in entspre-
chender Anwendung des § 50 Absatz 4 GO NRW
(2/3 der satzungsmafigen Stimmen),

r) Erteilung von Weisungen zur Stimmabgabe in den
Organen und Gremien von Beteiligungsgesell-
schaften des Zweckverbands (2/3 der satzungs-
mafigen Stimmen),

s) Entscheidung tiber die Zustimmung zu Entschei-
dungen der Gesellschafterversammlung der Be-
teiligungsgesellschaften des Zweckverbands (2/3
der satzungsmafiigen Stimmen),

t) Bildung eines Vergabeausschusses und weiterer
Ausschtisse sowie eines Altestenrates und Dele-
gation von Entscheidungen an diese nach § 7 Ab-
satz 6 dieser Satzung (Einstimmigkeit),

u) Abschluss von 6ffentlich-rechtlichen Vereinba-
rungen mit anderen Aufgabentragern nach § 4
Absatz 6 dieser Satzung (Einstimmigkeit)

Entscheidungen der Verbandsversammlung, die sich

nur im Gebiet eines Verbandsmitgliedes unmittelbar

auswirken, durfen nur mit dessen Einversténdnis er-
folgen (§ 5 Absatz 4 OPNVG NRW). Beschliisse tiber
den Abschluss eines Verkehrsvertrages beduirfen der

Zustimmung der Mitgliedsverbande und der kommu-

nalen Mitgliedsverbande, in deren Gebiet Vertrags-

leistungen erbracht werden, wobei die kommunalen

Verbandsmitglieder, sich innerhalb des Kreises der

vormaligen Mitglieder ihres jeweiligen Mitgliedsver-

béande auf Basis einer zwischen ihnen jeweils ab-
geschlossenen 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung
nach dem GkG NRW, die auch die Zusammenarbeit

im Zweckverband zum Gegenstand hat, abstimmen

und ihre Stimmen einheitlich abgeben werden.

(3) Die entsandten Vertreter des Zweckverbandes sind
bei der Stimmabgabe in Organen und Ausschiissen
der Tochter-/Beteiligungsgesellschaften des Zweck-
verbands an Weisungen der Verbandsversammlung
gebunden (u.a. § 113 Absatz 1 Satz 2 GO NRWi.V.m.
§ 26 Absatz 5 KrO NRW).

(4) Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschéfts-
ordnung. In ihr sind insbesondere die Geschaftsfih-
rung der Verbandsversammlung, die Ladungsfrist, die
Form der Einberufung, die Geheimhaltung wettbe-
werbsrelevanter Daten sowie — unter Beachtung der
gesetzlichen Anforderungen insbesondere die Art der
Information der Offentlichkeit tiber den Zugang der
Offentlichkeit zu einer digitalen Sitzung zu regeln.

(5) Die Verbandsversammlung bildet einen Vergabeaus-
schuss, der zustandig ist fir die Durchfihrung von
Vergabeverfahren bei Verkehrsvertragen und son-
stigen Ausschreibungen mit einem Auftragswert gré-
Ber 1 Mio. Euro einschliefSlich der zum Abschluss
des Vergabeverfahrens notwendigen Vergabeentschei-
dung. Die Bestimmung der auszuschreibenden Leis-
tungen und der Vergabe- und Auswahlkriterien bleibt
der Verbandsversammlung nach Absatz 1 vorbehal-
ten. Naheres regelt die Geschaftsordnung des Ver-
gabeausschusses.

(6) Die Verbandsversammlung kann zusétzlich zu dem
Vergabeausschuss nach Absatz 5 weitere Ausschiis-
se bilden sowie Entscheidungen an die Ausschuisse
delegieren.
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(7) Auf die Wahl der Vorsitzenden von Ausschiissen
werden die Grundséatze des Verhaltniswahlrechts im
Sinne von § 8 Absatz 1 dieser Satzung entsprechend
angewandt. Gleiches gilt fir die Moéglichkeit zu ge-
heimen Wahlen nach § 8 Absatz 1 dieser Satzung.

(8) Die Verbandsversammlung ist oberste Dienstbehor-
de im Sinne des § 2 Absatz 1 Nr. 3 Landesbeamten-
gesetz NRW der beim Zweckverband beschéftigten
Beamten.

§8
Vorsitz und Einberufung der
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wéahlt aus ihrer Mitte
ohne Aussprache fur die Dauer ihrer Wahlperiode
einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsit-
zende. Bei der Wahl des Vorsitzenden der Verbands-
versammlung und seiner zwei Stellvertreter wird
nach den Grundséatzen der Verhaltniswahl in einem
Wahlgang abgestimmt. § 67 Absatz 2 Satze 2 bis 5
GO NRW gelten entsprechend. Ndheres regelt die
Geschaftsordnung der Verbandsversammlung und
ihrer Ausschisse.

Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner zwei Stell-
vertreter bzw. beide Stellvertreter wihrend einer Wahl-
periode aus der Verbandsversammlung aus, ist der
jeweilige Nachfolger fir den Rest der Wahlperiode
ohne Aussprache zu wéhlen. § 50 Absatz 3 Satz 7
GO NRW gilt entsprechend. Ndheres regelt die Ge-
schaftsordnung der Verbandsversammlung und ihrer
Ausschusse.

Die Wahlen gemafs Satz 1 und Satz 4 erfolgen nur
dann in geheimer Abstimmung, wenn die Verbands-
versammlung mit einem Flnftel der satzungsgemaéafien
Stimmen eine geheime Abstimmung beschlief3t.
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung leitet die
Verbandsversammlung und beruft sie ein. [hm obliegt
die Aufstellung der Tagesordnung im Benehmen mit
dem Verbandsvorsteher.

Ladungsfristen, Form der Einberufung, Art und Weise
der Geschiaftsfihrung der Verbandsversammlung
sowie die Art der Information der Offentlichkeit tiber
den Zugang der Offentlichkeit zu einer digitalen Sit-
zung regelt die Geschaftsordnung der Verbandsver-
sammlung und ihrer Ausschusse (§ 8 GkG NRW
i.V.m. § 47 Absatz 2 GO NRW, § 32 KrO NRW).

(2) Die Verbandsversammlung ist mindestens zweimal
im Jahr einzuberufen. Sie ist unverztiglich einzube-
rufen, wenn es die Geschéftslage erfordert oder wenn
ein Verbandsmitglied oder der Verbandsvorsteher die
Einberufung unter Angabe der Verhandlungsgegen-
sténde verlangt.

(3) Zu der bzw. den Sitzung(en) der Verbandsversamm-
lung nach Beginn einer neuen Wahlperiode 14dt der
bis dahin amtierende Vorsitzende der Verbandsver-
sammlung bis zum Amtsantritt des neu bestellten
Vorsitzenden der Verbandsversammlung ein (§ 15
Absatz 2 Satz 3 GkG NRW).

§9
Beschlussfahigkeit, Abstimmung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfahig, wenn
ordnungsgeméf’ geladen und mehr als die Halfte der
satzungsmafiigen Stimmenzahl der Verbandsver-
sammlung anwesend ist. Sie gilt entsprechend § 49
Absatz 1 Satz 2 GO NRW als beschlussfahig, solan-
ge die Beschlussunfahigkeit nicht festgestellt ist. Bei



(2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

Beschlussunfahigkeit kann in einer Frist von einer
Woche mit derselben Tagesordnung zu einer weite-
ren Sitzung eingeladen werden. Fir diese Sitzung ist
die Verbandsversammlung ohne Ruicksicht auf die
Anzahl der anwesenden Mitglieder der Verbandsver-
sammlung beschlussfdhig. In der Einladung ist auf
diesen Umstand ausdriicklich hinzuweisen.
Jedes Mitglied der Verbandsversammlung hat eine
Stimme.
Beschluisse der Verbandsversammlung werden grund-
satzlich mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst, soweit sich nicht aus dem GkG NRW oder
dieser Satzung etwas anderes ergibt.
Wahlen werden, wenn weder das Gesetz etwas an-
deres bestimmt noch jemand widerspricht, durch of-
fene Abstimmung, sonst durch Abgabe von Stimm-
zetteln vollzogen. Gewéahlt wird, wer mehr als die
Halfte der gtiltigen Stimmen erreicht hat. Erreicht
niemand diese Mehrheit, so findet zwischen den Per-
sonen, die die beiden hochsten Stimmzahlen erreicht
haben, eine Stichwahl statt. Gewahlt ist, wer in die-
ser Stichwahl die meisten Stimmen auf sich vereint.
Bei Stimmgleichheit entscheidet das vom Vorsitzen-
den zu ziehende Los.
Uber jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine
Niederschrift anzufertigen. Diese ist von dem Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung und dem Schrift-
fuhrer zu unterzeichnen. Einwendungen gegen die
Niederschrift sind schriftlich gegentiber dem Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung zu erheben. Wer-
den solche Einwendungen nicht innerhalb von drei
Wochen seit Zugang der Niederschrift erhoben, gilt
die Niederschrift als genehmigt.
Ist im Falle dringender Angelegenheiten, die der Ent-
scheidung der Verbandsversammlung unterliegen, die
rechtzeitige Einberufung der Verbandsversammlung
nicht méglich und kann die Entscheidung nicht auf-
geschoben werden, weil sonst erhebliche Nachteile
oder Gefahren entstehen kénnen, kann der Vorsitzen-
de der Verbandsversammlung — im Falle seiner Ver-
hinderung sein (erster) Stellvertreter — mit einem Mit-
glied der Verbandsversammlung entscheiden. Diese
Entscheidungen sind der Verbandsversammlung in
der néchsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.
Die Verbandsversammlung kann die Dringlichkeits-
entscheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte
anderer durch die Ausfihrung des Beschlusses ent-
standen sind.
Wenn und solange nach Mafigabe des Infektions-
schutzgesetzes (oder einer anderen Rechtsgrundlage
mi dhnlicher Zielsetzung) eine epidemische Lage von
besonderer Tragweite festgestellt ist, kdnnen eilbe-
durftige Angelegenheiten, die der Entscheidung der
Verbandsversammlung unterliegen, im vereinfachten
Verfahren gemafs § 15b GkG NRW getroffen werden,
wenn sich 2/3 der Mitglieder der Verbandsversamm-
lung mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen ein-
verstanden erklaren. Ndheres regelt die Geschéfts-
ordnung der Verbandsversammlung und ihrer Aus-
schuisse.
§ 10
Verbandsvorsteher

Die Verbandsversammlung wahlt grundséatzlich aus

der Mitte der ehrenamtlichen Verbandsvorsteher

der Mitgliedszweckverbadnde auf Vorschlag eines

Verbandsmitglieds einen ehrenamtlichen Verbands-

(2)

3)

vorsteher und vier Stellvertreter fiir die Dauer der
jeweiligen Kommunalwahlperiode, so dass alle Mit-
gliedsverbande auf dieser Ebene vertreten sind.

Sofern Tragerwechsel nach § 2 Absatz 2 dieser Sat-
zung vorgenommen wurden, erweitert sich der Kreis
der als ehrenamtliche Verbandsvorsteher und der
Stellvertreter in Frage kommenden Personen nach
Satz 1 um die jeweils in die Verbandsversammlung
entsandten Hauptverwaltungsbeamten bzw. die von
diesen benannten leitenden kommunalen Bedien-
steten der Verwaltung der kommunalen Verbands-
mitglieder.

Das Vorschlagsrecht nach Satz 1 und 2 steht den

Verbandsmitgliedern in folgender zeitlicher Reihen-

folge zu:

- Zweckverband Mobilitdt Ruhr-Lippe (,ZRL")

- Zweckverband Mobilitdt Miunsterland (,ZVM*)

- Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (,VVOWLY)

- Nahverkehrsbund Paderborn/Hoxter (,nph®)

- Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Stid
(»ZWS)

Steht das Vorschlagsrecht dem ZWS zu, liegt die-
ses in der darauffolgenden Kommunalwahlperiode
sodann wieder beim ZRL, so dass die vorgenannte
Reihenfolge erneut beginnt. Das Vorschlagsrecht
erstreckt sich auch auf die zu wahlenden Stellver-
tretern.

Sofern Tragerwechsel nach § 2 Absatz 2 dieser Sat-
zung vorgenommen wurden, steht das Vorschlags-
recht jeweils den kommunalen Verbandsmitgliedern
des aufgelosten Mitgliedszweckverbands gemeinsam
zu. Die kommunalen Trager des aufgelosten Mit-
gliedszweckverbands einigen sich auf die von ihnen
vorzuschlagende Person flir das Amt des ehrenamt-
lichen Verbandsvorstehers bzw. des Stellvertreters.

Verzichtet ein Verbandsmitglied - bzw. im Falle
eines Tragerwechsels nach § 2 Absatz 2 dieser Sat-
zung alle kommunalen Trager des jeweils aufgeld-
sten Mitgliedszweckverbands gemeinsam — darauf,
seinen eigenen Verbandsvorsteher bzw. einen seiner
in die Verbandsversammlung entsandten Hauptver-
waltungsbeamten oder den von diesem benannten
leitenden kommunalen Bediensteten der Verwaltung
vorzuschlagen und schlagt stattdessen die Wieder-
wahl des jeweils amtierenden Verbandsvorstehers
vor, bleibt die zeitliche Reihenfolge des Vorschlags-
rechts unverandert, so dass nach Ablauf der Wie-
derwahlperiode das Vorschlagsrecht dem nachsten
Verbandsmitglied in der in Satz 2 vorgesehenen Rei-
henfolge zusteht.

Der Verbandsvorsteher und seine Stellvertreter iben
ihr Amt jeweils auch nach Ablauf der Zeit, fir die
sie gewdhlt sind, bis zum Amtsantritt des neu ge-
wahlten/bestellten Verbandsvorstehers bzw. der
neu gewéhlten/bestellten Stellvertreter weiter aus.
Die Amtszeit des Verbandsvorstehers und seiner
Stellvertreter endet jeweils vorzeitig mit dem Aus-
scheiden aus dem Hauptamt oder der Neuwahl
bzw. der Wiederwahl oder dem Ausscheiden aus
dem Amt des Verbandsvorstehers des ihn jeweils
entsendenden Mitgliedszweckverbands. Im Falle
des Verlustes ihres Hauptamtes infolge einer Wahl
gemaf § 65 Absatz 1 GO NRW bzw. § 44 Absatz 1
der KrO NRW oder eines sonstigen Grundes (z.B.
Rucktritt), iben sie ihr Amt bis zum Amtsantritt
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des neu gewéahlten Verbandsvorstehers bzw. der
neu gewahlten Stellvertreter weiter aus.

Die Amtszeit des Verbandsvorstehers und seiner
Stellvertreter endet jeweils zudem vorzeitig im Falle
der Abberufung/Abwahl aus der Zweckverbands-
versammlung durch den entsendenden Mitglieds-
zweckverband oder auch der Abberufung/Abwahl
durch die Verbandsversammlung. In einem solchen
Falle iibt grundsatzlich der erste Stellvertreter (und
soweit in jeweils absteigender Reihenfolge) das Amt
des Verbandsvorstehers bis zum Amtsantritt des
neuen Verbandsvorstehers aus.

(4) Die Bestellung eines hauptamtlichen Verbandsvor-
stehers kann von der Verbandsversammlung in Ab-
weichung von Absatz 1 beschlossen werden, wenn
es nach Art und Umfang der wahrzunehmenden
Aufgaben zweckmafig ist. Als hauptamtlicher Ver-
bandsvorsteher kann bestellt werden, wer die fir
dieses Amt erforderliche Eignung, Befadhigung und
Sachkunde besitzt. Die Stelle ist 6ffentlich auszu-
schreiben. Die Amtszeit des hauptamtlichen Ver-
bandsvorstehers betrdgt 5 bzw. 6 Jahre. Er ist in
das Beamtenverhaltnis oder Angestelltenverhéltnis
auf Zeit zu berufen. Er ist berechtigt und auf Ver-
langen der Verbandsversammlung verpflichtet, an
den Sitzungen der Verbandsversammlung, etwaig
gebildeter Ausschiisse sowie des Altestenrates teil-
zunehmen.

(5) Abweichend von Absatz 1 wird im Falle eines haupt-
amtlichen Verbandsvorstehers anstelle von vier Stell-
vertretern nur ein Stellvertreter bestellt. Dieser Stell-
vertreter wird von der Verbandsversammlung aus
dem Kreis der leitenden Angestellten des Zweckver-
bands gewéhlt, die die erforderliche Eignung, Befa-
higung und Sachkunde besitzen. Das in Absatz 1
enthaltene Vorschlagsrecht der Verbandsmitglieder
far den Stellvertreter entfallt. § 8 Absatz 1 und § 7
Absatz. 7 dieser Satzung gelten entsprechend.

(6) Grundlagen, Zustandigkeiten sowie die Rechte und
Pflichten des Verbandsvorstehers und seiner Stell-
vertreter bzw. seines Stellvertreters ergeben sich
aus dem GkG NRW, dieser Satzung sowie den Be-
schliissen der Verbandsversammlung.

(7) Der Verbandsvorsteher fihrt die laufenden Ge-
schafte sowie die Uibrige Verwaltung des Zweckver-
bandes nach Mafigabe der geltenden Gesetze, der
Verbandssatzung sowie der Beschliisse der Ver-
bandsversammlung, unterzeichnet die Bekannt-
machungsanordnungen der von der Verbandsver-
sammlung beschlossenen Satzungen und vertritt
den Zweckverband gerichtlich und aufiergerichtlich.
Der Verbandsvorsteher entscheidet nach pflicht-
gemafem Ermessen, welche Geschéfte solche der
laufenden Verwaltung im Sinne des § 16 Absatz 2
Satz 1 GKG NRW i.V.m. § 10 Absatz 4 Satz 1 die-
ser Satzung sind. Der Verbandsvorsteher stellt eine
einheitliche, einvernehmliche und effektive Leitung
des Zweckverbandes sicher.

(8) Verpflichtungserklarungen des Zweckverbandes
sowie die Bevollméchtigung zu Verpflichtungserkla-
rungen des Zweckverbandes sind vom Verbandsvor-
steher zu unterzeichnen.

(9) Der ehrenamtliche Verbandsvorsteher kann sich zur
Erledigung seiner Aufgaben eines Geschéftsfiihrers
bedienen. Rechte und Pflichten des Geschaftsfiih-
rers sowie die Zusammenarbeit zwischen dem eh-
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renamtlichen Verbandsvorsteher und Geschéaftsfih-
rer werden im Einzelnen in der Geschaftsordnung
der Geschaftsfuhrung geregelt.

Der Geschaftsfuhrer ist nach Mafigabe der Ge-
schéftsordnung der Geschaftsfihrung und entspre-
chender Anweisungen des Verbandsvorstehers zur
Abgabe von Erklarungen nach § 16 Absatz 4 GKG
NRW i.V.m. § 64 Absatz 2 bis 4 GO NRW berechtigt.

(10) Der Verbandsvorsteher hat jahrlich vor Beginn des
Haushaltsjahres den Entwurf der Haushaltssatzung
der Verbandsversammlung vorzulegen. Das Haus-
haltsjahr ist das Kalenderjahr.

(11) Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter aller
Mitarbeiter des Zweckverbandes. Dienstvorgesetzter
des Verbandsvorstehers ist die Verbandsversamm-
lung.

§11
Dienstkrifte /Aufgabendurchfiithrung

Der Zweckverband stellt zur Erledigung seiner Aufga-
ben Beamte/Beamtinnen und/oder Beschéftigte ein.
Uber die Einstellung, Anstellung, Beférderung bzw. Hé-
hergruppierung und Entlassung der Beamten/Beam-
tinnen und der Beschéftigten entscheidet im Rahmen
des Stellenplans grundsétzlich der Verbandsvorsteher
als Dienstvorgesetzter, sofern er diese Kompetenz nicht
auf den Geschaftsfihrer zur selbstdndigen Erledigung
im Sinne von § 10 Absatz 8 dieser Satzung Uibertragen
hat. Ndheres hierzu bestimmt die Geschéaftsordnung der
Geschéaftsfihrung.

§ 12
Beirat

(1) Der Zweckverband errichtet einen Beirat, der eine be-
ratende Funktion fiir den Verbandsvorsteher sowie —
soweit vorhanden — den Geschéftsfilhrer austbt. Im
Rahmen dieser Funktion stellt der Beirat vorrangig
die grundsétzliche Beratung in allen Angelegenheiten
des Zweckverbandes einschliefSlich des gegenseitigen
Informationsaustausches zwischen dem Zweckver-
band und den Verbandsmitgliedern sowie der Abstim-
mung von den Zweckverband betreffenden Themen
der Verbandsmitglieder sicher. Der Beirat besteht aus
sechs Mitgliedern. Jedes Verbandsmitglied ist befugt,
jeweils einen Vertreter in den Beirat zu entsenden. Bei
den zu entsendenden Beiratsmitgliedern handelt es
sich um die Geschéftsfihrer der Mitgliedsverbande.
Auch im Falle von Tragerwechseln nach § 2 Absatz
2 dieser Satzung bleibt die Anzahl der Beiratsmit-
glieder unverandert; die flir einen aufgelésten bzw.
austretenden Mitgliedszweckverband neu hinzutre-
tenden kommunalen Verbandsmitglieder entsenden
gemeinsam einen Vertreter aus dem Kreis ihrer oder
dem Geschéaftsfiihrer bzw. leitenden Angestellten einer
von ihnen gemeinsam getragenen OPNV-Regie- bzw.
Aufgabentragergesellschaft.

(2) Der Verbandsvorsteher des NWL ist berechtigt, an
den Sitzungen teilzunehmen.

(3) Die Mitglieder des Beirats tiben das ihnen ubertra-
gene Amt grundsétzlich personlich aus. Bei Verhin-
derung kann sich jedes entsandte Beiratsmitglied
jeweils durch den stellvertretenden Geschéaftsfihrer
des jeweiligen Mitgliedszweckverbands oder — nach
einem Tragerwechsel geméaf’ § 2 Absatz 2 dieser Sat-
zung — durch seinen Stellvertreter im Hauptamt ver-
treten lassen.

(4) Der Beirat tagt mindestens 4 mal pro Geschaftsjahr.
Die Sitzungstermine des Beirates werden fir das je-



weilige Kalenderjahr mit Kenntnis von den Sitzungs-
terminen der Verbandsversammlung in Anlehnung
an den Sitzungsturnus der Verbandsversammlung
terminiert. Die Ladung zu den Sitzungen des Beirates
erfolgt durch den hauptamtlichen Verbandsvorsteher
bzw. durch den Geschéaftsfiihrer des Zweckverbandes.
Uber Informationen, welche die Beiratsmitglieder in
ihrer Funktion als Beiratsmitglieder erlangen, haben
sie Stillschweigen zu wahren. Von dieser Verschwie-
genheitsverpflichtung ausgenommen (d.h. nicht er-
fasst) ist die Nutzung erlangter Informationen im
Rahmen der Tatigkeit des jeweiligen Beiratsmitglieds
als Geschéftsfihrer des jeweiligen Mitgliedszweck-
verbands bzw. als leitender kommunaler Bedienste-
ter und seiner Funktion als gemeinsamer Vertreter
der kommunalen Verbandsmitglieder im Beirat des
Zweckverbands.

§ 13
Finanzierung

(1) Die Aufgabenwahrnehmung des Zweckverbandes
dient nicht der Gewinnerzielung. Der Zweckverband
bestreitet die Finanzierung des SPNV sowie seiner
eigenen Aufwendungen nach Mafigabe der nachfol-
genden Absitze aus den ihm von Seiten des Bundes
und des Land zur Verfiigung gestellten Zuwendungen
und o6ffentlichen Férdermitteln (insb. § 11 Absatz 1
OPNVG NRW), den im SPNV erzielten bzw. den den
einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen zuste-
henden und auf Basis der Verkehrsvertrdgen dem
Zweckverband zuzuordnenden Einnahmen und Ein-
nahmensurrogaten sowie eigenen Mitteln des Zweck-
verbands (Finanzierungsumlagen).

(2) Der Zweckverband wirkt darauf hin, dass die auf das
Verbandsgebiet entfallenden Zuwendungen und son-
stige Fordermittel des Landes und des Bundes, die
dem Zweckverband entweder als SPNV-Pauschale
nach Magabe des OPNVG NRW und der dazu ergan-
genen Rechtsvorschriften oder auf anderen Rechts-
grundlagen zur Finanzierung gewahrt werden und
die auf das Verbandsgebiet des Zweckverbands ent-
fallenden Einnahmen und Einnahmensurrogate der
Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Finanzierung
des SPNV-Leistungsangebots sowie der eigenen Auf-
wendungen ausreichen.

Reichen die vorstehenden Zuwendungen und son-
stigen Férdermittel sowie die Einnahmen und Ein-
nahmensurrogate nicht aus, um das bestellte SPNV-
Leistungsangebot und die eigenen Ausgaben zu fi-
nanzieren, kann der Zweckverband nach Mafdgabe
des Wirtschaftsplans eine SPNV-Umlage gemaf’ § 19
GkG NRW erheben.

(3) Das Land gewéahrt dem Zweckverband nach § 12 Ab-
satz 1 OPNVG NRW eine pauschalierte Zuwendung
fiir Investitionsmafinahmen des OPNV. Der Zweckver-
band wird diese Zuwendung zur Férderung von Inve-
stitionen des OPNV, insbesondere in die Infrastruktur
verwenden oder hierfir an Gemeinden, Kreise und
kreisfreie Stadte, Gemeindeverbdnde und 6ffentliche
und private Verkehrsunternehmen, Eisenbahnun-
ternehmen sowie juristische Personen des privaten
Rechts, die Zwecke des OPNV verfolgen, weiterleiten.

§ 14
Verbandsumlage

(1) Soweit die Landesmittel sowie die sonstigen Einnah-
men des Zweckverbandes nicht zur Deckung des Fi-

nanzbedarfs ausreichen, erhebt der Zweckverband
eine Umlage auf der Grundlage von § 19 GKG NRW.
Er kann Abschlagszahlungen fordern, die nach dem
Voranschlag im Haushaltsplan zu bemessen sind.

(2) Die Umlage wird durch eine verursachergerechte Ver-
teilung der nicht gedeckten Aufwendungen auf der
Basis der auf dem Gebiet der Verbandsmitglieder je-
weils belegenen Zugkilometer p.a. festgelegt.

§ 15
Priifung des Zweckverbandes

(1) Die Verbandsversammlung entscheidet jahrlich neu
Uber die Beauftragung der Rechnungsprtifung fir das
abgeschlossene Haushaltsjahr. Einzelheiten insbe-
sondere zur Zusammenarbeit mit der Gemeindepri-
fungsanstalt und zum Verfahren zur Beauftragung
eines Wirtschaftsprifers/einer Wirtschaftspriifungs-
gesellschaft, regelt eine von der Verbandsversamm-
lung zu beschliefende Rechnungsprifungsordnung.

(2) Soweit dem Zweckverband Ausgleichszahlungen des
Landes zufliefen, steht dem Landesrechnungshof ein
Prifungsrecht gemaf § 91 LHO beim Zweckverband
und seinen Zweckverbandsmitgliedern zu.

§ 16
Ehrenamtliche Tétigkeit, Entschadigung

(1) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der
Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tatig. Ftr
diese ehrenamtliche Tatigkeit kann ihnen anléss-
lich der Teilnahme an einer Sitzung der Verbands-
versammlung sowie deren Ausschuisse, der Frakti-
onen und des Altestenrates der Verbandsversamm-
lung oder sonstiger Gremien des Zweckverbandes
eine Entschadigung nach MafSgabe des § 17 Absatz
1 GkG NRW und der Entschadigungssatzung in ihrer
jeweils gultigen Fassung gewahrt werdend.

Gleiches gilt fiir die Teilnahme an Sitzungen von Gre-
mien, Ausschtissen, Arbeitsgruppen, Kommissionen
oder dhnlichen Einrichtungen juristischer Personen,
an denen der Zweckverband beteiligt ist, sofern die
Verbandsversammlung die Teilnahme beschlossen
hat und dort keine eigene Entschidigung gezahlt
wird.

(2) Der Verbandsvorsteher und seine Stellvertreter sind
ehrenamtlich tatig und erhalten eine zusétzliche Auf-
wandsentschédigung in Form einer monatlichen Pau-
schale nach Mafigabe des § 17 Absatz 1 GkG NRW
und der Entschadigungssatzung in ihrer jeweils gtil-
tigen Fassung. Dies gilt nicht fir den hauptamtlich
bestellten Verbandsvorsteher und seinen Stellvertre-
ter gem&afs § 10 Absatz 3 und 4 dieser Satzung.

§17
Erginzende Rechtsvorschriften

Soweit diese Satzung und das GkG NRW keine besonde-
ren Vorschriften enthalten, finden die Vorschriften der
Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen
in der jeweils giiltigen Fassung sinngeméafs Anwendung

§ 18
Offentliche Bekanntmachung

(1) Offentliche Bekanntmachungen, die durch Rechts-
vorschrift vorgeschrieben sind, erfolgen durch die Be-
reitstellung eines digitalisierten Dokumentes unter
Angabe des Bereitstellungstages auf der Internetsei-
te des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe
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unter https://www.nwl-info.de/. Gleiches gilt fir
sonstige 6ffentliche Bekanntmachungen.

Auf die erfolgte Bereitstellung wird unter Angabe der
Internetadresse im Amtsblatt der Bezirksregierung
Arnsberg nachrichtlich hingewiesen.

(2) Ist eine o6ffentliche Bekanntmachung in der durch Ab-
satz 1 festgelegten Form infolge hoherer Gewalt oder
sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht méglich,
so erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise durch
Veroffentlichung im Amtsblatt der Bezirksregierung
Arnsberg.

Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die 6ffent-
liche Bekanntmachung in der durch Absatz 1 Satz
1 festgelegten Form unverztiglich nachgeholt, sofern
sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden
ist.
§ 19
Vorzeitiges Ausscheiden

Sollte aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Ausscheiden
aus dem Zweckverband moglich werden, kann ein Ver-
bandsmitglied seine Mitgliedschaft kindigen, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt. Bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes kann eine Kuindigung mit einer Frist von 2
Jahren zum Ende eines Haushaltsjahres erfolgen. Das
ausscheidende Verbandsmitglied haftet fir die bis zu
seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten
des Zweckverbandes weiter. Einen Rechtsanspruch auf
Beteiligung des Verbandsvermégens hat das ausschei-
dende Verbandsmitglied nicht.

§ 20
Auflosung des Zweckverbandes

(1) Bei der Auflésung des Zweckverbandes verpflichten
sich die Verbandsmitglieder, die Bediensteten entspre-
chend § 128 Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG) zu
Ubernehmen. Kommt eine Einigung nicht zustande,
entscheidet die Aufsichtsbehorde.

(2) Im Falle der Aufldsung gehen das Vermdgen und
die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes auf die
Verbandsmitglieder im Verhéaltnis ihrer finanziellen
Aufwendungen an den Verband wahrend der letzten
5 vollen Kalenderjahre vor der Auflésung, bei Auf-
16sung vor Ablauf von 5 Jahren im Verhéltnis ihrer
bisherigen finanziellen Aufwendungen Uber.

(3) Den der Auflésung widersprechenden Verbandsmit-
gliedern steht ein Vorkaufsrecht an dem gesamten,
den Verbandszweck dienenden Verbandseigentum,
nicht aber an einzelnen Teilen desselben zu, wenn
sie den Verband fortfihren wollen.

§ 21
Inkrafttreten

Die Verbandssatzung in der jeweils gultigen Fassung

tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung

gemafl der Vorgaben des § 18 dieser Satzung in Kraft.

Durch Inkrafttreten dieser Fassung der Verbandssat-

zung werden samtliche vorherigen Verbandssatzungen

aufier Kraft gesetzt.
Im Auftrag

(Koénig) (LS)

Genehmigung

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 23.10.2025

31.04.12.02-001
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Vorstehende Anderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes ,Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) wird
hiermit geméaf’ § 20 Abs. 2 S. 2 des Gesetzes iber kom-
munale Gemeinschaftsarbeit - GkG — vom 01. 10.1979
(GV.NRW.S. 621) in der zur Zeit geltenden Fassung (SGV.
NRW. 202) genehmigt.

Im Auftrag
(Konig) (LS)
Bekanntmachung

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 23.10.2025

31.04.12.02-001

Vorstehende Satzungsédnderung und meine Genehmi-
gung werden hiermit gemaf3 § 11 Abs. 1 GkG offentlich
bekanntgemacht.

Im Auftrag
(Konig) (LS)

(3915) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 490

627. Anzeige der Firma Evonik Operations GmbH,
Arthur-Imhausen-Str. 92, 58453 Witten,
zur storfallrelevanten Anderung
einer genehmigungsbediirftigen Anlage
(hier: Polyester 1-Anlage)

Bezirksregierung Arnsberg Dortmund, 01.11.2025

900-0897639-0304 /IBA-0006
Offentliche Bekanntmachung

einer Entscheidung nach § 15 Abs. 2a des Gesetzes zum
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschiitterungen
und dhnliche Vorgidnge (Bundes-Immissionsschutzge-
setz - BImSchG), i. V. mit dem Erlass des Ministeriums
far Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW vom 01.09.2021 zu ,Auslegungsfragen zu
unbestimmten Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Se-
veso-III-Richtlinie in nationales Recht®.

Die Firma Evonik Operations GmbH, Arthur-Imhausen-
Strafse 92, 58453 Witten, hat mit Datum vom 23.05.2025,
eingegangen am 01.09.2025, die storfallrelevante Ande-
rung einer immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedurftigen Anlage (hier: Polyester 1-Anlage) auf IThrem
Grundstiick in 58453 Witten, Arthur-Imhausen-Strafie
92, Gemarkung Witten, Flure 19 und 20, Flurstticke
269, 423, 395, 287 und 415 angezeigt.

Die Anzeige umfasst im Wesentlichen:

e in BE 04 den Austausch des Warmetauschers
W-42082 mit den in der Apparateliste aufgelisteten,
zulassigen Driicken und Temperaturen sowie die
Ausstattung des Losebehalters B-43010 mit insge-
samt drei PLT-Schutzeinrichtungen, die das Uber-
fullen des Behalters sichert und Temperatur sowie
Druck im Behéalter tiberwacht,

* in der BE 01 die Errichtung und den Betrieb einer
automatisierten Spulvorrichtung mit Vorlagebehal-
ter zur Spulung der Vakuumpumpe V-63455 mit ca.
1,0 Liter Dibasicester (DBE),

* in der BE 05 den Austausch des Behélters B-25533
(Bunker 7) durch einen nun 6,0 m3*-Behalter zur Zwi-
schenpufferung des aus dem Lufttrockner T-55700
kommenden Festharzes (Granulatform). Damit ein-
hergehend erfolgt die Installation eines Wechselbogens
zum alternativen L-Weg zu dem Behalter B-54603
Uber den das - bei Ausfall der Trockner T-54035



oder T-054700 - im T-55700 getrocknete Granulat
der Konfektionierung zugefiihrt wird.

Der neue Behalter B-25533 wird an die mit vorge-
schalteten Staubfiltern (F-25559) versehene E-Quelle
304-492 angeschlossen,

e in der BE 05 die Installation einer Rohrleitung mit
Anschluss unterhalb der dem ,Mischbunker 1¢
B-35060.1 zugeordneten Zellradschleuse H-55600
an den Zyklon F-35032 (E-Quelle: 304-490) sowie
die Neuzuordnung des o. g. Bunkers an den Zyklon
F-25560 (E-Quelle: 304-532) zur Fassung der in dem
B-35060.1 zu mischenden bzw. zu homogenisierenden
Granulate entstehenden Staubemissionen,

¢ in der BE 05 den Austausch der Pumpe P-52085
durch eine Zahnradpumpe mit doppeltwirkender
Gleitringdichtung mit Nutzung des nun auf der Saug-
seite befindlichen Filters F-52035.

In diesem Zuge wird der Filter F-52090 auf der Druck-
seite dieser demontiert,

e in der BE 08 den Tausch des stofflichen Inhalts der
Silos B-62115 (Volumen: 157 m3) und B-70010 (Volu-
men: 150 m®) auf nun Isophthalsdure (IPS) und Tere-
phthalsdure (TPS). Durch Einbauten im Silo B-62115
wird die bei der Kegelbildung auftretende statische
Entladung an der Wandung herabgesetzt, sodass sich
der Tausch auf die geringere Mindestztindenergie, die
IPS gegentiber TPS aufweist, zurtickfiihren 14sst.
Des Weiteren werden die beiden Druckluftpufferbe-
hélter B-62118 und B-70013 demontiert, da diese
fur den Betrieb der BE 08 nicht erforderlich sind.

Das angezeigte Vorhaben bedarf keiner Genehmigung
gemaf § 16a BImSchG. Durch die Anderung der Anlage
wird der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten nicht erstmalig unterschritten,
raumlich nicht noch weiter unterschritten und auch
keine erhebliche Gefahrenerh6hung ausgelost.

Diese Bekanntmachung kann auch im Internet unter

http:/ /www.bra.nrw.de/bekanntmachungen/ einge-

sehen werden.
Im Auftrag
gez. Lange-Vidaurre

(346) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 498

628. Bekanntmachung
Anderung der Allgemeinverfiigung zur
Untersagung von Wasserentnahmen aus der Ruhr
(Gewidsserkennzahl 276) von der Quelle bis zur
Grenze des Regierungsbezirks Arnsberg

in Bochum-Dahlhausen

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 24.10.2025

54.50.30-109/2025-001

Die Allgemeinverfligung zur Untersagung von Wasserent-

nahmen aus der Ruhr (Gewasserkennzahl 276) von der

Quelle bis zur Grenze des Regierungsbezirks Arnsberg

in Bochum-Dahlhausen vom 12.07.2025 (Az.: 54.50.30-

109/2025-001) wird wie folgt gedndert:
Allgemeinverfiigung:

I. Ziffer 3 erhalt folgenden neuen Wortlaut:

3. Die Allgemeinverfiigung tritt mit Ablauf des 30.
November 2025 aufSer Kraft.

Davon unberthrt bleibt die Moglichkeit der Aufhe-
bung oder Anderung dieser Verfiigung vor dem 30.
November 2025.

Im Ubrigen bleibt die Allgemeinverfligung vom
12.07.2025 vollumfanglich bestehen.

II. Diese Anderung der Allgemeinverfiigung wird gemaf
§ 41 Abs. 3 und Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetzt
NRW (VwV{G NRW) o6ffentlich bekannt gemacht und
gilt am auf die Bekanntmachung folgenden Tag als
bekanntgegeben.

Begriindung:

Zul:

Die Niederschlédge der vergangenen Tage und Wochen
haben das Abflusssgeschehen in der Ruhr nicht mafsgeb-
lich positiv verdndert. Das fur Fische, Kleinstlebewesen
und Pflanzen lebensnotwendige Wasserdargebot (Wasser-
menge, Wassertiefe, Wasserqualitat) ist weiterhin nicht
flachendeckend gewéhrleistet und die Gefahr, dass die
Gewasserbiozonose nachhaltig gestért wird, besteht fort.
Da die in meiner Verfigung vom 12.07.2025 geschilder-
te Situtation fortbesteht, ist die Untersagung von Was-
serentnahmen auch fur die Zeit tiber den 31.10.2025
hinaus erforderlich.

Die Verfiigung wird anhand der aktuellen Wetterprog-
nose bis zum 30. November 2025 befristet. Aufgrund
der beendeten Vegetationsperiode, einer geringeren Ver-
dunstungsrate aufgrund niedrigerer Temperaturen und
im Normalfall anhaltender erhéhter Niederschlage, ist
eine ausgeglichenere, der Jahreszeit anndhernd ent-
sprechende, Wasserfuhrung in der Lenne zu erwarten.

Die Obere Wasserbehorde wird fortlaufend prifen, ob
eine Aufhebung oder Anderung dieser Allgemeinverfii-
gung vor dem 30. November 2025 geboten ist. Die An-
ordnung der Dauer dieser Allgemeinverfligung nebst der
Moglichkeit der vorherigen Aufhebung der Allgemeinver-
figung stellt sicher, dass nur der notwendige Zeitraum
beschrankt wird.

Zu II:

Gemafs § 43 Abs. 1 S. 1 VwVIG wird ein Verwaltungs-
akt gegentiber demjenigen, flir den er bestimmt ist oder
der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam,
indem er ihm bekannt gegeben wird. Gemaf § 41 Abs.
4 S. 3 VwVIG gilt ein Verwaltungsakt zwei Wochen nach
der ortstiblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben. In einer Allgemeinverfligung kann ein hiervon ab-
weichender Tag, jedoch friihestens der auf die Bekannt-
machung folgende Tag bestimmt werden. Aufgrund der
Dringlichkeit der Entscheidung wird bestimmt, dass die
Allgemeinverfligung am Tag nach der Bekanntmachung
als bekannt gegeben gilt und wirksam wird. Die Ein-
haltung einer Frist von zwei Wochen wilirde dem Zweck
zuwiderlaufen, einen effektiven Schutz der Gewésse-
rokosysteme Uiber den 31.10.2025 hinaus fortlaufend
zu gewédhrleisten. Die Anordnung der Wirksamkeit der
Allgemeinverfigung am Tag nach der Bekanntgabe ist
daher geeignet, erforderlich und auch in Abwagung mit
betroffenen privaten Interessen angemessen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfigung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Arnsberg erhoben werden.

Arnsberg, 24.10.2025

Bezirksregierung Arnsberg
Der Regierungspréasident
- obere Wasserbehorde -
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Im Auftrag
gez. Huibner

(350) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 499

629. Bekanntmachung

Anderung der Allgemeinverfiigung zur

Untersagung von Wasserentnahmen aus der Lenne
(Gewidsserkennzahl 2766)

im Regierungsbezirk Arnsberg

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 24.10.2025

54.50.30-109/2025-001

Die Allgemeinverfigung zur Untersagung von Wasse-
rentnahmen aus der Lenne (Gewasserkennzahl 2766)
vom 12.07.2025 (Az.: 54.50.30-109/2025-001) wird wie
folgt gedndert:

Allgemeinverfiigung:
I. Ziffer 3 erhalt folgenden neuen Wortlaut:

3. Die Allgemeinverfligung tritt mit Ablauf des
30. November 2025 aufler Kraft.
Davon unbertihrt bleibt die Moglichkeit der Auf-
hebung oder Anderung dieser Verfligung vor dem
30. November 2025.
Im Ubrigen bleibt die Allgemeinverfligung vom
12.07.2025 vollumfanglich bestehen.

II. Diese Anderung der Allgemeinverfiigung wird gemaf
§ 41 Abs. 3 und Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetzt
NRW (VwVIG NRW) éffentlich bekannt gemacht und
gilt am auf die Bekanntmachung folgenden Tag als
bekanntgegeben.

Begriindung:
Zul:

Die Niederschlage der vergangenen Tage und Wochen
haben das Abflusssgeschehen in der Lenne nicht maf3-
geblich positiv verdndert. Das fur Fische, Kleinstlebe-
wesen und Pflanzen lebensnotwendige Wasserdargebot
(Wassermenge, Wassertiefe, Wasserqualitat) ist weiterhin
nicht flichendeckend gewéhrleistet und die Gefahr, dass
die Gewasserbiozdnose nachhaltig gestort wird, besteht
fort. Da die in meiner Verfigung vom 12.07.2025 ge-
schilderte Situtation fortbesteht, ist die Untersagung von
Wasserentnahmen auch fiir die Zeit tiber den 31.10.2025
hinaus erforderlich.

Die Verfligung wird anhand der aktuellen Wetterprog-
nose bis zum 30. November 2025 befristet. Aufgrund
der beendeten Vegetationsperiode, einer geringeren Ver -
dunstungsrate aufgrund niedrigerer Temperaturen und
im Normalfall anhaltender erhéhter Niederschlage, ist
eine ausgeglichenere, der Jahreszeit ann&hernd ent-
sprechende, Wasserftihrung in der Lenne zu erwarten.

Die Obere Wasserbehorde wird fortlaufend priifen, ob
eine Aufhebung oder Anderung dieser Allgemeinverfii-
gung vor dem 30. November 2025 geboten ist. Die An-
ordnung der Dauer dieser Allgemeinverfligung nebst der
Moéglichkeit der vorherigen Aufhebung der Allgemeinver -
figung stellt sicher, dass nur der notwendige Zeitraum
beschrankt wird.

Zu Il

Gemafs § 43 Abs. 1 S. 1 VwV{G wird ein Verwaltungs-
akt gegenliber demjenigen, fiir den er bestimmt ist oder
der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam,
indem er ihm bekannt gegeben wird. Gemaf § 41 Abs.
4 S. 3 VwVIG gilt ein Verwaltungsakt zwei Wochen nach
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der ortstiblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben. In einer Allgemeinverfiigung kann ein hiervon ab-
weichender Tag, jedoch frihestens der auf die Bekannt-
machung folgende Tag bestimmt werden. Aufgrund der
Dringlichkeit der Entscheidung wird bestimmt, dass die
Allgemeinverfligung am Tag nach der Bekanntmachung
als bekannt gegeben gilt und wirksam wird. Die Ein-
haltung einer Frist von zwei Wochen wiirde dem Zweck
zuwiderlaufen, einen effektiven Schutz der Gewéasse-
rokosysteme Uiber den 31.10.2025 hinaus fortlaufend
zu gewdhrleisten. Die Anordnung der Wirksamkeit der
Allgemeinverfiigung am Tag nach der Bekanntgabe ist
daher geeignet, erforderlich und auch in Abwagung mit
betroffenen privaten Interessen angemessen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfiigung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Arnsberg erhoben werden.

Arnsberg, 24.10.2025

Bezirksregierung Arnsberg
Der Regierungsprasident
- obere Wasserbehorde -

Im Auftrag
gez. Huibner

(340) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 500

630. Bekanntmachung
Anderung der Allgemeinverfiigung zur Untersagung
von Wasserentnahmen aus der Sieg (Gewisser-
kennzahl 272) von der Quelle bis zur Landesgrenze
im Regierungsbezirk Arnsberg

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 24.10.2025

54.50.30-109/2025-001

Die Allgemeinverfligung zur Untersagung von Wasse-
rentnahmen aus der Sieg (Gewasserkennzahl 272) von
der Quelle bis zur Grenze des Regierungsbezirks Arns-
berg vom 12.07.2025 (Az.: 54.50.30-109/2025-001) wird
wie folgt gedndert:

Allgemeinverfiigung:
I. Ziffer 3 erhalt folgenden neuen Wortlaut:

3. Die Allgemeinverfiigung tritt mit Ablauf des 30.
November 2025 aufder Kraft.
Davon unberthrt bleibt die Moéglichkeit der Auf-
hebung oder Anderung dieser Verfligung vor dem
30. November 2025.
Im Ubrigen bleibt die Allgemeinverfligung vom
12.07.2025 vollumfanglich bestehen.

II. Diese Anderung der Allgemeinverfiigung wird gemaf
§41 Abs. 3 und Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetzt
NRW (VwVIG NRW) 6ffentlich bekannt gemacht und
gilt am auf die Bekanntmachung folgenden Tag als
bekanntgegeben.

Begriindung:
Zul:

Die Niederschlage der vergangenen Tage und Wochen
haben das Abflusssgeschehen in der Sieg nicht mafigeb-
lich positiv verdndert. Das fur Fische, Kleinstlebewesen
und Pflanzen lebensnotwendige Wasserdargebot (Wasser-
menge, Wassertiefe, Wasserqualitat) ist weiterhin nicht
flachendeckend gewéahrleistet und die Gefahr, dass die
Gewaésserbiozénose nachhaltig gestort wird, besteht fort.



Da die in meiner Verfiigung vom 12.07.2025 geschilder-
te Situtation fortbesteht, ist die Untersagung von Was-
serentnahmen auch fiir die Zeit tiber den 31.10.2025
hinaus erforderlich.

Die Verfuigung wird anhand der aktuellen Wetterprog-
nose bis zum 30. November 2025 befristet. Aufgrund
der beendeten Vegetationsperiode, einer geringeren Ver -
dunstungsrate aufgrund niedrigerer Temperaturen und
im Normalfall anhaltender erhéhter Niederschlage, ist
eine ausgeglichenere, der Jahreszeit anndhernd ent-
sprechende, Wasserfiihrung in der Lenne zu erwarten.

Die Obere Wasserbehorde wird fortlaufend prifen, ob
eine Aufhebung oder Anderung dieser Allgemeinverfii-
gung vor dem 30. November 2025 geboten ist. Die An-
ordnung der Dauer dieser Allgemeinverfligung nebst der
Moglichkeit der vorherigen Aufhebung der Allgemeinver-
figung stellt sicher, dass nur der notwendige Zeitraum
beschrankt wird.

Zu II:

Gemaf § 43 Abs. 1 S. 1 VwV{G wird ein Verwaltungs-
akt gegentiber demjenigen, fiir den er bestimmt ist oder
der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam,
indem er ihm bekannt gegeben wird. Gemaf § 41 Abs.
4 S. 3 VwVIG gilt ein Verwaltungsakt zwei Wochen nach
der ortstiblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben. In einer Allgemeinverfigung kann ein hiervon ab-
weichender Tag, jedoch frihestens der auf die Bekannt-
machung folgende Tag bestimmt werden. Aufgrund der
Dringlichkeit der Entscheidung wird bestimmt, dass die
Allgemeinverfligung am Tag nach der Bekanntmachung
als bekannt gegeben gilt und wirksam wird. Die Ein-
haltung einer Frist von zwei Wochen wlirde dem Zweck
zuwiderlaufen, einen effektiven Schutz der Gewéasse-
rokosysteme Uiber den 31.10.2025 hinaus fortlaufend
zu gewdhrleisten. Die Anordnung der Wirksamkeit der
Allgemeinverfiigung am Tag nach der Bekanntgabe ist
daher geeignet, erforderlich und auch in Abwagung mit
betroffenen privaten Interessen angemessen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfligung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Arnsberg erhoben werden.

Arnsberg, 24.10.2025

Bezirksregierung Arnsberg
Der Regierungspréasident
- obere Wasserbehorde -

Im Auftrag
gez. Hibner

(340) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 500
Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behoérden und Dienststellen

631. Verlust- und Ungiiltigkeitserklirung eines

Dienstausweises

Kreis Unna Unna, 13.10.2025

Der Landrat

Der Dienstausweis Nr. 2350 des Beschéftigten Herrn
Jens Wetzstein, tatig im Fachbereich Bevolkerungsschutz
des Kreises Unna, Florianstrafse 5, 59423 Unna, ausge-

stellt durch die Zentralen Dienste des Kreises Unna, ist
in Verlust geraten und wird hiermit fir ungultig erklart.

Der unbefugte Gebrauch des Ausweises wird strafrecht-
lich verfolgt.

Sollte der Dienstausweis gefunden werden, wird gebe-
ten, ihn dem Kreis Unna zuzuleiten.

Im Auftrag
gez. Dajana Wiggeshoff

(66) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 501

632. Benachrichtigung iiber eine 6ffentliche Zu-
stellung gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz
fiir das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW)

Der Landrat als Unna, 17.10.2025

Kreispolizeibehérde Unna

Herr

Hasan Saka

letzte bekannte Anschrift:
Ostermauer 33a, 59174 Kamen

kann ein Schriftstiick der Kreispolizeibehérde Unna
vom 17.10.2025, Aktenzeichen ZA 13-57.06.52-54 /25,
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalts-
ort unbekannt ist.

Das Schriftsttick wird nach § 10 Abs. 1 LZG NRW o6f-
fentlich zugestellt und kann gegen Vorlage eines gul-
tigen Lichtbildausweises durch die o.g. Person oder
durch eine(n) bevollméachtigte(n) Vertreter(in) wahrend
der Dienstzeiten abgeholt oder eingesehen werden bei der:

Kreispolizeibehérde Unna
Direktion Zentrale Aufgaben
Waffenbehoérde

Obere Husemannstrafie 14
59423 Unna.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftsttick durch
offentliche Bekanntmachung zugestellt wird und Fris-
ten in Gang gesetzt werden kénnen, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen. Das Schriftsttick gilt als
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Verotffentlichung
zwei Wochen vergangen sind.

Im Auftrag
gez. Stevens

(133) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 501

633. Nachrichtlicher Hinweis gem. § 17 Abs. 1 der
Satzung des Zweckverbandes Studieninstitut fiir
kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland, Soest

Zweckverband Studieninstitut Soest, 21.10.2025
fir kommunale Verwaltung

Hellweg-Sauerland, Soest

Das Studieninstitut flir kommunale Verwaltung hat am
20. Oktober 2025 nachfolgende Bekanntmachungen auf
seiner Internetseite unter www.studieninstitut-soest.de
offentlich bekanntgemacht:

* Einladung zur Verbandsversammlung am 28. Okto-
ber 2026, 16:00 Uhr.

Im Auftrag
gez. Peitz

(67) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 501
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634. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Glaubiger des Sparkassenbuches Nr. DE87 4305
0001 0302 1681 74 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum
ausgestellten Sparkassenbuches DE87 4305 0001 0302
1681 74 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spéatestens in dem am 02.02.2026, 09:00 Uhr, vor
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaumten
Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klarung des Sparkassenbuches erfolgen wird.

R 87/25

Bochum, 16.10.2025

Sparkasse Bochum
Der Vorstand
L.S. gez. 2 Unterschriften
(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 502

635. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Glaubiger des Sparkassenbuches Nr. DEOS 4305
0001 0346 0940 63 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum
ausgestellten Sparkassenbuches DEO5 4305 0001 0346
0940 63 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spéatestens in dem am 02.02.2026, 09:30 Uhr, vor
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaumten
Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klarung des Sparkassenbuches erfolgen wird.

H 88/25

Bochum, 16.10.2025

Sparkasse Bochum
Der Vorstand
L.S. gez. 2 Unterschriften
(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 502
636. Aufgebot der Sparkasse Bochum
Der Glaubiger des Sparkassenbuches Nr. DE39 4305
0001 0322 0387 12 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.
Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum
ausgestellten Sparkassenbuches DE39 4305 0001 0322
0387 12 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spéatestens in dem am 02.02.2026, 10:00 Uhr, vor
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaumten
Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klarung des Sparkassenbuches erfolgen wird.
H 89/25
Bochum, 16.10.2025
Sparkasse Bochum
Der Vorstand
L.S. gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 502
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637.

Das abhandengekommene, am 26.06.2025 aufgebotene,
Sparkassenbuch Nr. DE38 4305 0001 0408 6554 62 ist
bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch DE38 4305 0001 0408 6554 62
wird fur kraftlos erklart.

E 47/25
Bochum, 13.10.2025
Sparkasse Bochum
Der Vorstand
L.S. gez. 2 Unterschriften
Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 502

Beschluss der Sparkasse Bochum

(59)

638.

Das abhandengekommene, am 26.06.2025 aufgebotene,
Sparkassenbuch Nr. DE02 4305 0001 0331 1632 95 ist
bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch DE02 4305 0001 0331 1632 95
wird fur kraftlos erklart.

A 48/25
Bochum, 13.10.2025
Sparkasse Bochum
Der Vorstand
L.S. gez. 2 Unterschriften
ADbl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 502

Beschluss der Sparkasse Bochum

(59)

639.

Das abhandengekommene, am 03.07.2025 aufgebotene,
Sparkassenbuch Nr. DE63 4305 0001 0310 1099 96 ist
bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch DE63 4305 0001 0310 1099 96
wird fur kraftlos erklart.

Y 50/25
Bochum, 20.10.2025
Sparkasse Bochum

Beschluss der Sparkasse Bochum

Der Vorstand
L.S. gez. 2 Unterschriften
(595) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 502
640.

Das abhandengekommene, am 03.07.2025 aufgebotene,
Sparkassenbuch Nr. DE72 4305 0001 0319 1475 18 ist
bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch DE72 4305 0001 0319 1475 18
wird fUr kraftlos erklart.

S 51/25
Bochum, 20.10.2025
Sparkasse Bochum

Beschluss der Sparkasse Bochum

Der Vorstand
L.S. gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 502



641.

Die abhandengekommenen, am 03.07.2025 aufgebo-
tenen, Sparkassenbtlicher Nrn. DE60 4305 0001 0319
1474 43, DE75 4305 0001 0403 6273 83 und DE22
4305 0001 0403 6149 51 sind bis zum Ablauf der Auf-
gebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparkassenbticher Nrn. DE60 4305 0001 0319 1474
43, DE75 4305 0001 0403 6273 83 und DE22 4305 0001
0403 6149 51 werden fur kraftlos erklart.

S 52/25
Bochum, 20.10.2025
Sparkasse Bochum
Der Vorstand
L.S. gez. 2 Unterschriften
Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 503

Beschluss der Sparkasse Bochum

(70)

642. Kraftloserklirung der Sparkasse Geseke

Das von der Sparkasse Geseke ausgestellte Sparkas-
senbuch Nr. 30957179 wird hiermit fir kraftlos erklart.
Geseke, 15.10.2025

Sparkasse Geseke
Der Vorstand
gez. 2 Unterschriften
(38) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 503

643. Kraftloserklirung

der Sparkasse Hattingen

Wir erklaren das Sparkassenbuch mit der Kontonum-
mer 301597738 ausgestellt von der Sparkasse Hattin-
gen hiermit gemafd Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum
Sparkassengesetz fur kraftlos.
Hattingen, 20.10.2025

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 503

644. Kraftloserklarung

der Sparkasse Hattingen

Wir erklaren das Sparkassenbuch mit der Kontonum-
mer 430094235 ausgestellt von der Sparkasse Hattin-
gen hiermit gemafd Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum
Sparkassengesetz fur kraftlos.

Hattingen, 20.10.2025
Sparkasse Hattingen
Der Vorstand
gez. 2 Unterschriften
(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 503
645. Aufgebot der Sparkasse Siegen

Der Glaubiger des Sparkassenbuches Nr. 370345621
hat das Aufgebot beantragt. Der Vorstand hat dem An-
trag stattgegeben.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert,
binnen 3 Monaten, spéatestens bis zum 21.01.2026 ge-
genliber dem Vorstand der Sparkasse Siegen seine Rech-
te geltend zu machen und das Sparkassenbuch vorzu-

legen. Geschieht dies nicht, wird das Sparkassenbuch
nach Ablauf der Aufgebotsfrist fir kraftlos erkléart.

Siegen, 22.10.2025
Sparkasse Siegen
Der Vorstand
gez. 2 Unterschriften

(65) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 503

Sonstige Mitteilungen

Auflosung eines Vereins

Der Verein ,Christlicher Verein Gemeinwohl e. V.",
Eisenhutstrafie 7, 57080 Siegen, eingetragen beim Amts-
gericht Siegen unter VR 633, ist aufgelést. Die Glaubi-
ger des Vereins werden gebeten, etwaige Anspriiche bei
den Liquidatoren anzumelden:

Karl-Horst Nikesch, Brookweg 36, 24568 Kaltenkirchen
Joachim Morize, Friedhofsweg 2, 57548 Kirchen
(40)

Auflésung eines Vereins

Der Verein ,Forderverein der kath. KiTa St. Angela Bo-

chum e. V.", eingetragen beim Amtsgericht Bochum

unter VR 5308, ist aufgeldst. Die Glaubiger des Vereins

werden gebeten, etwaige Anspriiche bei den Liquidato-

rinnen anzumelden:

Marlene Kissel-Lux, Waldesrand 53, 44879 Bochum

Veronika Sieling, Welperstr. 3d, 44879 Bochum

Anja Janik, Lewackerstr. 98, 44879 Bochum

Marina Sablic, Hasenwinkler Str 67, 44879 Bochum
(50)

Auflosung eines Vereins

Der Verein ,Vereinigung der Lohnsteuerzahler e. V. -
Lohnsteuerhilfeverein -", Wittener Strafse 78, 44789
Bochum, eingetragen beim Amtsgericht Bochum unter
VR 1255, ist aufgeldst. Die Glaubiger des Vereins wer-
den gebeten, etwaige Anspriiche bei der Liquidatorin
anzumelden:

Frau Janina Liwowski, Rusingstrafie 71, 44894 Bochum

(40)

Auflosung eines Vereins
Der Verein ,Freifunk Bochum e. V.", Auf der Prinz 2,
44791 Bochum, eingetragen beim Amtsgericht Bochum
unter VR 4724, ist aufgeldst. Die Glaubiger des Vereins
werden gebeten, etwaige Anspriiche bei den Liquidato-
ren anzumelden:
André Kasper, Wichernstr. 14, 45665 Recklinghausen

Janko Schneider, Auf der Prinz 2, 44791 Bochum (35)

503

Amtsblatt Nr. 44 / 2025



Unser Konsum darf nicht die Welt kosten.

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.
brot-fuer-die-welt.de/klima

Mitglied der actalliance

Brot

fiir die Welt

Wiirde fiir den Menschen.

Erscheint wéchentlich: Amtsblatt mit Offentlichem Anzeiger

Abonnement-Bezug liber F. W. Becker GmbH:
13,60 € inkl. 7 % Mehrwertsteuer je Halbjahr. Versand per Post oder per E-Mail

Einzelstiicke werden nur durch F. W. Becker GmbH
zu 2,50 € je Exemplar inkl. 7 % Mehrwertsteuer und Versand ausgeliefert.

Druck, Verlag und Vertrieb: F. W. Becker GmbH - Tel. 0 29 31/53 29 5 39 - amtsblatt@becker-verlag.de
Weitere Infos, auch zum eMail-Abo: www.fwbecker.de/amtsblatt/

Einsendungen fiir das Regierungsamtsblatt und den Offentlichen Anzeiger sind schriftlich nur an die Bezirksregierung
- Reg.-Amtsblatt - in 59817 Arnsberg, Postfach oder in elektronischer Form an: amtsblatt@bra.nrw.de zu richten.

Redaktionsschluss: Freitag der Vorwoche, 12.00 Uhr.

Herausgeber: Bezirksregierung Arnsberg, 59817 Arnsberg, Postfach, Tel. (0 29 31) 82 26 23, Telefax (0 29 31) 8 24 03 81
Einriickungsgebiihren fiir eine Veroffentlichung im Umfang von:
bis 100 mm = 0,40 € pro mm, bis 300 mm = 0,30 € pro mm, Giber 300 mm = 0,29 € pro mm.

504 Amtsblatt Nr. 44 / 2025




	30. 	Bekanntmachung
	Straßen- und Wegeangelegenheiten;
Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der 
B 236, Stadtgrenze Dortmund / Schwerte bis 
Anschlussstelle A 1 Schwerte von Bau-km 0-210,000 bis Bau-km 1+714,000 (Abschnitt 57, Stat. 1.5+85,000 bis Abschnitt 56, Stat. 0.9
	623.		Bestellung von bevollmächtigten 	Bezirksschornsteinfegern (hier: Martin Weber) 
	624.		Änderung der Verbandssatzung 	des Sparkassenzweckverbandes der Städte Dortmund und Schwerte
	625.		Änderung der Verbandssatzung des 	Sparkassenzweckverbandes der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle 
	626.		Änderung der Verbandssatzung des 	Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)
	627.		Anzeige der Firma Evonik Operations GmbH,	 Arthur-Imhausen-Str. 92, 58453 Witten, zur störfallrelevanten Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage (hier: Polyester 1-Anlage)
	628.		Bekanntmachung 	Änderung der Allgemeinverfügung zur Untersagung von Wasserentnahmen aus der Ruhr (Gewässerkennzahl 276) von der Quelle bis zur Grenze des Regierungsbezirks Arnsberg in Bochum-Dahlhausen
	629.		Bekanntmachung 	Änderung der Allgemeinverfügung zur Untersagung von Wasserentnahmen aus der Lenne (Gewässerkennzahl 2766)im Regierungsbezirk Arnsberg
	630.		Bekanntmachung 	Änderung der Allgemeinverfügung zur Untersagung von Wasserentnahmen aus der Sieg (Gewässerkennzahl 272) von der Quelle bis zur Landesgrenze im Regierungsbezirk Arnsberg
	631.		Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines 	Dienstausweises
	632.		Benachrichtigung über eine öffentliche Zu-	stellung gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW)
	633.		Nachrichtlicher Hinweis gem. § 17 Abs. 1 der 	Satzung des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland, Soest
	634.		Aufgebot der Sparkasse Bochum	
	635.		Aufgebot der Sparkasse Bochum	
	636.		Aufgebot der Sparkasse Bochum	
	637.		Beschluss der Sparkasse Bochum	
	638.		Beschluss der Sparkasse Bochum	
	639.		Beschluss der Sparkasse Bochum	
	640.		Beschluss der Sparkasse Bochum	
	641.		Beschluss der Sparkasse Bochum	
	642.		Kraftloserklärung der Sparkasse Geseke	
	643.		Kraftloserklärung	der Sparkasse Hattingen
	644.		Kraftloserklärung	der Sparkasse Hattingen
	645.		Aufgebot der Sparkasse Siegen	
	Auflösung eines Vereins
	Auflösung eines Vereins
	Auflösung eines Vereins
	Auflösung eines Vereins

